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Vorbemerkung

Alle Schulen in Hamburg verfügen nach § 36 i.V.m. § 33 
Infektionsschutzgesetz (IfSG) über einen schulischen Hygi-
eneplan, in dem die wichtigsten Eckpunkte nach dem 
Infektionsschutzgesetz geregelt sind. Der vorliegende Mus-
ter-Corona-Hygieneplan basiert auf den Vorgaben des 
Infektionsschutzgesetzes und auf der Verordnung zur Ein-
dämmung der Ausbreitung des Corona-Virus SARS-COV-2 
in der Freien und Hansestadt Hamburg. Er enthält Anga-
ben über die zu treffenden technischen, organisatorischen 
und ggf. erforderlichen individuellen Maßnahmen zum 
Arbeitsschutz und ist von allen Hamburger Schulen ent-
sprechend ihrer schulischen Gegebenheiten zu operationa-
lisieren. Die Schule muss einen eigenen Hygieneplan nur 
dann und soweit aufstellen, als sie wegen räumlichen oder 
personeller Besonderheiten von diesem Musterhygieneplan 
abweichen muss.

Dieser Plan gilt ab dem 8. Juli 2021 bis zu dem Zeit-
punkt, zu dem die Behörde für Schule und Berufsbildung in 
Abstimmung mit der Behörde für Arbeit, Gesundheit, Sozi-
ales, Familie und Integration die Vorgaben an die allge-
meine Entwicklung der Corona-Pandemie anpasst.

Regelungen zum Einsatz des schulischen Personals und 
der Verwaltungsangestellten in Schulbüros mit höherem 
Risiko sind nicht Teil dieses Muster-Corona-Hygieneplans. 
Beachten Sie hierzu die Anlage 5 des Schreibens der Amts-
leitung vom 3. August 2020.

Schulleitungen sowie Pädagoginnen und Pädagogen 
gehen bei der Umsetzung der Hygienemaßnahmen mit 
gutem Beispiel voran und sorgen zugleich dafür, dass die 
Schülerinnen und Schüler die Hygienehinweise ernst neh-
men und umsetzen. Alle Beschäftigten der Schulen, alle 
Schülerinnen und Schüler sowie alle weiteren regelmäßig 
an den Schulen arbeitenden Personen sind darüber hinaus 
gehalten, sorgfältig die Hygienehinweise der Gesundheits-
ämter bzw. des Robert Koch-Instituts zu beachten. Über die 
Hygienemaßnahmen sind das Personal, die Schülerinnen 

und Schüler sowie die Erziehungsberechtigten auf jeweils 
geeignete Weise zu unterrichten.

Zuständig: Schulleitung

0. Anordnung der sofortigen Vollziehung aller Regelun-
gen

Die sofortige Vollziehung der im Muster-Corona-Hygi-
eneplan enthaltenen Regelungen und Pflichten wird 
hiermit angeordnet. Die im Muster-Corona-Hygiene-
plan enthaltenen Regelungen und Pflichten dienen 
dem Schutz individueller Rechtsgüter von höchstem 
Rang, insbesondere von Leben und Gesundheit aller 
schulischen Beteiligten. Weiterhin sind sie unerläss-
lich, um den Schulbetrieb zu gewährleisten, und die-
nen damit der Aufrechterhaltung einer staatlichen Auf-
gabe von überragender Bedeutung für das Gemeinwe-
sen. Gegenläufige Interessen einzelner Betroffener 
müssen angesichts der nach wie vor hohen Gefahren 
für Leib und Leben sowie angesichts des Interesses an 
der Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbe-
triebs zurückstehen.

1 Durchführung des Schulbetriebs im Schuljahr 
2020/21 vom 31. Mai 2021 bis zum Unterrichtsbeginn 
im Schuljahr 2021/22

Die Monate des ausgesetzten Regelschulbetriebes 
waren für die Familien sowie die Kinder und Jugend-
lichen mit großen Belastungen verbunden. Das Lernen 
zu Hause unterscheidet sich erheblich vom Lernen in 
der Schule. Führende Virologen und Wissenschaftler 
weisen zudem darauf hin, dass Kinder und Jugendliche 
auch in ihrer sozialen und psychischen Entwicklung 
Schaden nehmen können, wenn sie sich nicht regelmä-
ßig mit Gleichaltrigen austauschen können und von 
ausgebildeten Pädagogen in ihrer Entwicklung geför-
dert werden. Für alle Kinder und Jugendlichen gilt 
unabhängig von ihren Lebensverhältnissen, dass 
Schule als Ort des Lernens und des sozialen Miteinan-
ders eine besondere Bedeutung für Bildung und Ent-
wicklung hat.

Auf Grundlage der Beschlüsse der Ministerpräsidenten 
mit der Bundeskanzlerin und unter Berücksichtigung 
der aktuellen Infektionslage Hamburgs dürfen ab dem 
31. Mai 2021 die Schülerinnen und Schüler aller Jahr-
gangsstufen wieder zum vollen Präsenzunterricht nach 
Stundentafel in die Schulen zurückkehren. Die vergan-
genen Monate haben gezeigt, dass sich das Infektions-
geschehen rasch beschleunigen und das Virus durch 
Mutationen gefährlicher werden kann. Die Beibehal-
tung der Hygienemaßnahmen ist deshalb unverändert 
erforderlich. In der Abwägungsentscheidung nach § 23 
Absatz 1 HmbSARS-CiV-2-EindämmunsVO wird des-
halb auch bei nachgewiesener persönlicher Härte bei 
Einhaltung der Präventionsmaßnahmen im Regelfall 
der Ausschluss vom Präsenzunterricht unvermeidbar 
sein, siehe hierzu auch Kap. 4.

Auch an den beruflichen Schulen sollen die Schülerin-
nen und Schüler der vollschulischen Bildungsgänge in 
den Vollpräsenzunterricht kommen. In der dualen 
Berufsausbildung kann der Distanzunterricht bis zu 
den Sommerferien beibehalten werden, wenn es bisher 
schon entsprechende Konzepte und Vereinbarungen 
mit den Ausbildungsbetrieben gab.

Die Aufhebung der Präsenzpflicht wird für alle Schüle-
rinnen und Schüler der allgemeinbildenden und 
berufsbildenden Schulen sowie der Schulen der 
Erwachsenenbildung zunächst bis zum 01.10.2021 und 
damit bis zu den Herbstferien verlängert. Für die 
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Anfertigung von Klausuren und die Durchführung von 
Prüfungshandlungen kann die Schule die persönliche 
Anwesenheit von Schülerinnen und Schülern anord-
nen. Schülerinnen und Schüler, die nicht an den Prä-
senzangeboten teilnehmen, werden nach den vorhan-
denen personellen Ressourcen der Schule mit Angebo-
ten des Distanzunterrichts versorgt.

Zuständig: Schulleitung

1.1 Durchführung von Schnelltests für Laien bei allen an 
der Schule tätigen Personen

Allen an den Schulen tätigen Personen soll die Mög-
lichkeit eröffnet werden, sich dreimal in der Woche 
mittels eines Schnelltests für Laien zu testen. Die Teil-
nahme ist freiwillig.

Bei einem positiven Schnelltestergebnis gelten die Mel-
deverpflichtungen aus Kap. 15.

1.2 Verpflichtende Schnelltest für Laien bei Schülerinnen 
und Schülern

Schülerinnen und Schüler, die Präsenzangebote an der 
Schule wahrnehmen, dies schließt die von der Schule 
für verpflichtend erklärte Anwesenheit wie der bei 
Klausuren ein, werden nur zugelassen, wenn sie

– zuvor am selben Tage unter Aufsicht der Schule 
einen Selbsttest mit negativem Ergebnis durchge-
führt haben,

– einen Antigen-Schnelltest gemäß § 10 d HmbSARS- 
CoV-2-EindämmungsVO bei einem zugelassenen 
Testzentrum durchführen und ein negatives Ergeb-
nis bestätigt bekommen haben, dass nicht älter als 
48 Stunden ist oder

– einen PCR Test vorlegen, der § 10 d HmbSARS- 
CoV-2-EindämmungsVO entspricht und nicht älter 
ist als 48 Stunden. Dies gilt nicht für Schülerinnen 
und Schüler der Vorschulklassen, bei ihnen ist die 
Teilnahme freiwillig. Verweigern Schülerinnen und 
Schüler eine Selbsttestung, werden sie zu schuli-
schen Präsenzangeboten nicht zugelassen und müs-
sen das Schulgelände verlassen.

Die Testpflicht umfasst mindestens zwei verpflichtende 
Tests in jeder Kalenderwoche. Schülerinnen und Schü-
ler testen sich beispielsweise am Montag und am Mitt-
woch oder am Dienstag und am Donnerstag. Der Test 
sollte jeweils zu Beginn des Schultages durchgeführt 
werden. Dies gilt nicht für geimpfte und genesene Per-
sonen im Sinne der COVID-19 Schutzmaßnah-
men-Ausnahmenverordnung, siehe auch Kap. 1.3.

Bei einem positiven Schnelltestergebnis gelten die Mel-
deverpflichtungen aus Kap. 15 sowie die Dokumentati-
onspflichten aus Kap. 14. Darüber hinaus ist keine 
personenbezogene Dokumentation der durchgeführten 
und negativ ausgefallenen Schnelltests durch die Schu-
len notwendig. Zu Monitoringzwecken ist allein der 
zahlenmäßige Verbrauch der Schnelltests zu erfassen 
und der BSB auf Abfrage zu melden.

1.3 Ausnahmen von der Testpflicht

Vollständig Geimpfte oder Genesene sind nach 
Beschlusslage auf Bundesebene künftig getesteten Per-
sonen gleichgestellt. Für vollständig Geimpfte oder 
Genesene gelten daher die Kontaktbeschränkungen für 
private Zusammenkünfte nicht mehr, ebenso keine 
Testpflichten im beruflichen oder privaten Kontext 
bspw. beim Einkaufen oder beim Friseur. Auch die 
Pflicht, sich zweimal in der Woche für den Präsenz-
unterricht testen zu lassen, gilt für diese Gruppe nicht 
mehr.

Als vollständig geimpft gelten alle Personen erst ab 
dem 15. Tag nach der zweiten Corona-Schutzimpfung 
mit einem in der EU zugelassenen Impfstoff. Geimpfte 
müssen einen entsprechenden Nachweis vorlegen kön-
nen. Bei Geimpften ist das der Impfausweis oder eine 
Impfbescheinigung in deutscher, englischer, französi-
scher, italienischer oder spanischer Sprache als Papier-
dokument oder in digitaler Form (§ 2 Abs. 5 Hmb-
SARS-CoV-2-EindämmungsVO i.V.m. § 2 COVID-19- 
Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung).

Als Genesene gelten alle Personen, die eine Corona-In-
fektion überstanden haben, die mindestens 28 Tage 
sowie maximal sechs Monate zurückliegt, oder die nach 
der zurückliegenden Infektion mindestens eine Coro-
na-Schutzimpfung erhalten haben. Bei Genesenen ist 
ein Genesenen-Nachweis erforderlich. Hierbei handelt 
es sich um eine Bescheinigung, dass eine Infektion mit 
dem Coronavirus auf Grundlage eines PCR-Tests fest-
gestellt worden ist.

2 Abstands- und Kontaktregeln

2.1 Abstands- und Kontaktregeln für Schülerinnen und 
Schüler

Schülerinnen und Schüler sollen angehalten werden, 
nach Möglichkeit Abstand zu wahren. Insbesondere ist 
darauf zu achten, dass unmittelbare körperliche Kon-
taktaufnahmen (z. B. Umarmungen, Händeschütteln, 
körperbetonte Sportaktivitäten in der Pause u. a.) 
soweit wie möglich vermieden werden.

Die Rechtsverordnung formuliert dies so:

„Beim Aufenthalt von Schülerinnen und Schüler auf 
dem Schulgelände, während des Unterrichtes und bei 
der Betreuung von Schülerinnen und Schülern sowie 
bei schulischen Veranstaltungen mit Schülerinnen und 
Schülern an anderen Orten soll auf die Wahrung des 
Abstandsgebots hingewirkt werden, soweit dies mit der 
Erfüllung der erzieherischen und didaktischen Auf-
gabe vereinbar ist und die räumlichen Verhältnisse dies 
zulassen“ (§ 23 Absatz 1 Satz 2 HmbSARS-CoV-2-Ein-
dämmungsVO).

Das allgemeine Abstandsgebot wird zur Sicherstellung 
des Unterrichts in Bezug auf das Lernen im Schulun-
terricht eingeschränkt. Schülerinnen und Schüler sol-
len deswegen ganz überwiegend in ihrer Klasse lernen. 
Um eine sinnvolle Unterrichtsgestaltung zu ermögli-
chen, ist das Abstandsgebot zwischen den Schülerin-
nen und Schülern im Unterricht in der Klasse sowie 
allen Lern-, Förder- und Ganztagsangeboten aufgeho-
ben.

Schülerinnen und Schüler können in besonderen Fäl-
len – beispielsweise in Wahlpflichtkursen, Arbeitsge-
meinschaften oder Oberstufenkursen – auch in weite-
ren Lerngruppen lernen, selbst wenn sie dann mit 
anderen Schülerinnen und Schülern in Kontakt kom-
men. Entscheidend ist, dass nur Schülerinnen und 
Schüler einer Jahrgangsstufe (Kohorte) in den ver-
schiedenen Lerngruppen zusammen lernen.

Auch im Ganztag gilt, dass Schülerinnen und Schüler 
aus einem Jahrgang bzw. einer Kohorte untereinander 
keinen Abstand einhalten müssen, Schülerinnen und 
Schüler aus verschiedenen Jahrgangsstufen bzw. ver-
schiedenen Kohorten dagegen den Abstand zu wahren 
haben.

Im Regelfall gilt wie beschrieben die entsprechende 
Jahrgangsstufe als Kohorte. Schulen können jedoch in 
besonderen Fällen andere Kohorten bilden. Ausnah-
men sind zulässig für Schulen mit jahrgangsübergrei-
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fendem Lernen oder für sehr kleine, einzügige Grund-
schulen. Werden andere Kohorten als die Jahrgangs-
stufe gebildet, dürfen in diesem besonderen Fall die 
neuen Kohorten jeweils maximal 120 Schülerinnen 
und Schüler nicht überschreiten. Über diese und ggf. 
weitere Ausnahmen entscheidet die jeweilige Schulauf-
sicht.
Gleichwohl gilt, dass die Zahl der Kontakte zu anderen 
Schülerinnen und Schülern möglichst niedrig sein soll.
Nach sorgfältiger Abwägung kann in besonderen und 
begründeten Einzelfällen das Kohortenprinzip durch-
brochen werden. Diese Abweichung des Kohortenprin-
zips ist von der Schulaufsicht zu genehmigen und von 
der Schule zu dokumentieren. Alternativ müssen die 
Schülerinnen und Schüler einer solchen gemischten 
Lerngruppe untereinander den Mindestabstand von 
1,50 Metern einhalten. An GBS-Standorten gilt, dass 
die kohortenübergreifende Betreuung in den Randzei-
ten der Schulaufsicht anzuzeigen ist.
Außerhalb der Unterrichts- und Ganztagsangebote, 
zum Beispiel in den Pausen, auf den Wegen und beim 
Mittagessen sollte im Sinne der Verordnung zur Ein-
dämmung der Ausbreitung des Corona-Virus SARS-
COV-2 in der Freien und Hansestadt Hamburg darauf 
hingewirkt werden, dass das Abstandsgebot eingehal-
ten wird. Gleichwohl müssen die Schülerinnen und 
Schüler einer Jahrgangsstufe in den allgemeinbilden-
den Schulen untereinander den Mindestabstand nicht 
zwingend einhalten.
Zuständig: Schulleitung, pädagogisches Personal

2.2 Abstands- und Kontaktregeln für das schulische Perso-
nal
Das schulische Personal muss untereinander das 
Abstandsgebot einhalten, beispielsweise in Konferen-
zen, im Lehrerzimmer, im Schulbüro und bei Kontak-
ten mit Eltern. Auf Abstand ist insbesondere in den 
Schulbüros, im Lehrerzimmer und in Teeküchen zu 
achten.
Lehrkräfte und andere pädagogische Kräfte agieren 
grundsätzlich jahrgangs- bzw. kohortenübergreifend 
und können daher in verschiedenen Lerngruppen ein-
gesetzt werden. Im Unterricht sollten Lehrkräfte und 
andere pädagogische Kräfte nach Möglichkeit den 
Abstand zu den Schülerinnen und Schülern einhalten. 
Hier ist ein Mindestabstand von 1,50 Metern jedoch 
nicht zwingend erforderlich. Da die COVID-19-Er-
krankung von der Dosis der Viren abhängt, ist es wich-
tig, dass entsprechende Kontakte mit geringerem 
Abstand als 1,50 Metern in ihrer zeitlichen Dauer 
beschränkt werden. Als hoch gilt die Wahrscheinlich-
keit einer Infektion mit dem Coronavirus nach dem 
Robert-Koch-Institut dann, wenn eine Person in 
„kumulativ mindestens 10-minütigem Gesichts- („face-
to-face“) Kontakt z. B. im Rahmen eines Gesprächs“ zu 
einem an COVID-19-Erkrankten stand.
In einer besonderen Situation befinden sich Lehrkräfte 
und weitere Personen, die nicht nur kohorten-, sondern 
auch schulübergreifend eingesetzt werden müssen, z. B. 
Studienleiterinnen und -leiter oder Lehrkräfte der För-
derzentren. Es ist im Hygieneplan der Schulen darauf 
zu achten, dass die von dieser Gruppe ausgehende 
Infektionsgefahr für andere Personen durch Einhalten 
geeigneter Schutzmaßnahmen minimiert wird. Zudem 
muss der Einsatz dokumentiert sein, um im Infektions-
fall Kontakte nachverfolgen zu können (zur Dokumen-
tation siehe auch Kap. 14).
Zuständig: Schulleitung

2.3 Maßnahmen zur Sicherstellung der Abstandregeln

Trotz der modifizierten Abstandsregeln soll der Schul-
alltag so organisiert werden, dass die Zahl der Kontakte 
zwischen Schülerinnen und Schülern zahlenmäßig auf 
ein niedriges Niveau und in jedem Fall auf die Jahr-
gangsstufe (Kohorte) beschränkt bleibt.

Die Schulen sorgen durch eine entsprechende Kom-
munikation dafür, dass die Abstands- und Hygienere-
geln allen Personen an der Schule bekannt sind. Sie 
sichern die Einhaltung der Abstandsregeln, indem sie 
mit den Schülerinnen und Schülern diese Regeln ler-
nen und einüben.

In ihrem schuleigenen Hygieneplan beschreiben die 
Schulen Maßnahmen, mit denen sie die Einhaltung der 
Regeln sicherstellen.

In jedem Fall stellen die Schulen durch entsprechende 
Wegekonzepte, durch feste Aufenthaltsbereiche auf den 
Pausen- und Schulhöfen und durch weitere Regelun-
gen für die Pausen und das Mittagessen sicher, dass die 
Zahl der Kontakte zwischen Schülerinnen und Schü-
lern auf ein niedriges Niveau und auf die Jahrgangs-
stufe (Kohorte) beschränkt bleibt und die Abstände 
eingehalten werden.

Darüber hinaus können Schulen beispielsweise dort, 
wo es möglich ist, versetzte Anfangs- und Pausenzeiten 
festlegen. Die Entscheidung darüber trifft die Schule 
unter Abwägung ihrer organisatorischen Möglichkei-
ten. Voraussetzung ist, dass der Präsenzunterricht nach 
Stundentafel durch diese Maßnahme nicht einge-
schränkt wird.

Aufsichtspflichten müssen im Hinblick auf veränderte 
Pausensituationen und die neuen Verhaltens- und 
Hygieneregelungen angepasst werden (geöffnete Fens-
ter, körperliche Auseinandersetzungen zwischen Schü-
lerinnen und Schülern, „tote“ Ecken im Schulgelände).

Zuständig: Schulleitung und schulisches Personal

3 Das Tragen von medizinischen Masken

Durch das Tragen von medizinischen Masken werden 
Tröpfchen, die z. B. beim Sprechen, Husten oder Nie-
sen ausgestoßen werden, abgefangen. Als Standard gilt 
dabei die sog. OP-Maske, das Tragen von CPA, KN 95, 
FFP 2 ist freiwillig. Das Risiko, eine andere Person 
durch Husten, Niesen oder Sprechen anzustecken, wird 
so deutlich verringert (Fremdschutz).

Alle Personen müssen an den Schulen bis auf Weiteres 
eine medizinische Maske tragen („Maskenpflicht“). 
Die Maskenpflicht gilt insbesondere während der 
Unterrichts- und Ganztagsangebote, in den Fluren 
sowie auf den Zuwegungen. Von dieser grundsätzlichen 
Regelung gibt es folgende Ausnahmen:

1. Ausgenommen von der Maskenpflicht sind die 
Schülerinnen und Schüler der Vorschulklassen, bei 
ihnen ist das Tragen einer Maske ist freiwillig.

2. Ausgenommen von der Maskenpflicht sind alle Per-
sonen an den Schulen in der Zeit, in der sie in einem 
Büro an einem festen Arbeitsplatz arbeiten und 
zusätzlich untereinander den Mindestabstand ein-
halten. Das gilt beispielsweise für das Schulsekreta-
riat oder das Lehrerzimmer, aber auch für Elternge-
spräche, Elternabende und Schulkonferenzen in 
geeigneten Schulräumen (siehe auch Kap. 2.2).

3. Ausgenommen von der Maskenpflicht sind Schüle-
rinnen und Schüler, die an einem festen Platz in der 
Schulkantine oder einem Klassenraum das Essen 
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einnehmen (zur Mittagessenversorgung siehe auch 
Kap. 8).

4. Eine Befreiung einzelner Schülerinnen und Schüler 
oder Beschäftigter von der Maskenpflicht kann die 
Schulleitung nur auf der Grundlage eines aktuellen 
qualifizierten ärztlichen Attestes erteilen. Dabei 
genügt es nicht, wenn ein Arzt attestiert, die oder 
der Betroffene sei „aus gesundheitlichen Gründen“ 
nicht in der Lage, eine Maske zu tragen. Vielmehr 
muss sich aus dem Attest nachvollziehbar ergeben, 
welche gesundheitlichen Beeinträchtigungen auf-
grund der Verpflichtung zum Tragen einer medizi-
nischen Maske in der Schule zu erwarten sind. 
Relevante Vorerkrankungen sind im Attest zu 
benennen. Ein qualifiziertes Attest muss darüber 
hinaus zweifelsfrei erkennen lassen, dass
– ein zugelassene Ärztin bzw. ein zugelassener Arzt
– im Rahmen einer persönlichen Untersuchung 

der Patientin/des Patienten
– ein ordnungsgemäßes Attest (Name Patient, 

Stempel Praxis, Datum etc.)
 erstellt hat. Entspricht ein Attest den o.g. Vorga-

ben, so ist es zu akzeptieren und durch die Schul-
leitung mit der oder dem Betroffenen abzustim-
men, wie eine Teilnahme am Unterricht bzw. ein 
Einsatz an Schule erfolgen kann, ohne dass von 
ihr bzw. ihm eine Ansteckungsgefahr ausgeht.

5. Ausgenommen von der Maskenpflicht ist ferner der 
Aufenthalt im Freien in den Pausen. Voraussetzung 
dafür ist, dass die Schülerinnen und Schüler in den 
Pausen weiterhin nach Jahrgangsstufen (bzw. soge-
nannten Kohorten) getrennt sind und insbesondere 
die Schulbeschäftigten darauf achten, dass sie selbst 
den Mindestabstand gegenüber Schülerinnen und 
Schülern sowie anderen Schulbeschäftigten einhal-
ten.

6. Ausnahmen von der Maskenpflicht gelten für den 
Theater- und Musik- sowie den Sportunterricht (für 
Praxisphasen mit hoher Herz-Kreislauf-Belastung). 
Hier darf die Maske abgenommen werden, wenn ein 
Mindestabstand von 2,5 Metern in geschlossenen 
Räumen eingehalten werden kann.

 Darüber hinaus kann analog zu den Regelungen für 
den Vereinssport bei den Schülerinnen und Schü-
lern von der VSK bis einschließlich zur Jahrgangs-
stufe 7 auf das Tragen einer Maske verzichtet wer-
den.

 Beim Sportunterricht im Freien unter Aufsicht 
kann analog zu den Regelungen für den Vereinssport 
in allen Jahrgängen auf das Tragen einer Maske ver-
zichtet werden.

 Merkposten: Im Chemieunterricht müssen Schüle-
rinnen und Schüler bei Experimenten mit einem 
Gasbrenner aus Sicherheitsgründen eine Baumwoll-
maske tragen.

7. Schülerinnen und Schülern dürfen in allen Prüfun-
gen, Präsentationen und Klausuren dann die Maske 
abnehmen, wenn ein Mindestabstand von 1,5 
Metern eingehalten werden kann.

8. Eine Ausnahme für das schulische Personal von der 
Maskenpflicht bezieht sich auf Unterrichtsphasen 
insbesondere in der Grundschule, die dem Spra-
cherwerb oder dem Lese-Schreiblernprozess die-
nen. Hier ist das temporäre Ablegen der Maske 
möglich, wenn der Abstand von 1,5 Metern zu allen 
Schülerinnen und Schülern gewahrt wird und alle 

weiteren Hygienemaßnahmen, insbesondere das 
Lüften, eingehalten werden. Eine Plexiglasscheibe 
am Pult kann darüber hinaus zusätzlichen Schutz 
bieten.

Die Schule weist alle Beteiligten, insbesondere die Sor-
geberechtigten sowie die Schülerinnen und Schüler, auf 
die Maskenpflicht hin und erklärt die Regeln für das 
Tragen auf dem Schulgelände. Wichtig sind entspre-
chende Hinweistafeln oder -plakate an den Schulein-
gängen.

Die Schule achtet darauf, dass die Schülerinnen und 
Schüler, die schulischen Beschäftigten sowie alle weite-
ren Personen die Regeln an den Schulen einhalten. 
Werden die Regeln nicht eingehalten, ergreift die 
Schule zur Durchsetzung der Regeln die entsprechen-
den Maßnahmen wie bei anderen Disziplinverstößen 
auch.

Jede Schule hat von der Schulbehörde sog. OP-Masken, 
Corona-Pandemie-Atemschutzmasken (CPA), KN 95- 
Masken sowie bei besonderem Bedarf FFP 2-Masken 
erhalten. Die Beschäftigten sind verpflichtet, als Stan-
dard eine sog. OP-Maske zu tragen. Das Tragen einer 
CPA, KN 95-Maske oder FFP 2-Maske ist freiwillig.

Schulexterne sowie Eltern tragen während der Schul-
zeit im Schulgebäude grundsätzlich eine medizinische 
Maske (zum Zugang schulfremder Personen siehe auch 
Kap. 12).

4 Umgang mit Schülerinnen und Schülern mit erhöh-
tem Risiko

Für alle Schülerinnen und Schüler gilt ohne Ein-
schränkung die Schulpflicht.

Bei Schülerinnen und Schülern, die unter Vorerkran-
kungen mit besonderer Risikolage leiden, sind beson-
dere Schutzmaßnahmen zu treffen. Dieses gilt auch für 
gesunde Schülerinnen und Schüler, die in häuslicher 
Gemeinschaft mit Personen mit besonderen Gesund-
heitsrisiken leben. Die besondere Gefährdung ist durch 
ein qualifiziertes ärztliches Attest oder einen Schwer-
behinderten- bzw. Transplantationsausweis nachzuwei-
sen. Hinsichtlich der Inhalte des qualifizierten Attests 
wird auf die unter Ziffer 3.4 genannten Anforderung 
verwiesen. Schutzmaßnahmen können z. B. das Tragen 
einer FFP-2-Maske, die gesonderte Platzierung im 
Klassenraum, Einsatz von Plexiglaswänden, Aus-
schluss von Gruppenarbeiten, abweichende Pausenzei-
ten und ähnliches sein.

Sollte ein Attest aus Sicht der Schulleitung die o. g. 
Bedingungen nicht eindeutig erfüllen und beispiels-
weise als Grund für die Entschuldigung nur das Alter 
eines Elternteils angegeben sein, sollte den Erziehungs-
berechtigten mitgeteilt werden, dass das Attest nicht 
eindeutig im Sinne der Vorgaben und durch ärztliches 
Attest zu spezifizieren ist. Sollte es zu keiner einver-
nehmlichen Lösung kommen, kann über die regionale 
Schulaufsicht Kontakt zur Rechtsabteilung der BSB 
aufgenommen werden, die dann im weiteren Verfahren 
berät.

Liegt nach Eindruck der Schule eine besondere Belas-
tungssituation in der Familie vor, die ggf. durch Ängste 
noch verstärkt wird und sich auch darin ausdrückt, 
dass Sorgeberechtigte ihre Kinder zu Hause behalten 
möchten, wird empfohlen, das zuständige ReBBZ bera-
tend einzubinden.

Im Übrigen gilt die Regelung aus Kap. 1 nach der die 
Präsenzpflicht bis zum Ende des Schuljahres 2020/21 
aufgehoben ist.
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5 Persönliche Hygiene

Das Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertrag-
bar. Der Hauptübertragungsweg ist die Tröpfchenin-
fektion. Hierbei wird zwischen Tröpfchen und Aeroso-
len unterschieden, wobei der Übergang fließend ist. 
Während insbesondere größere Tröpfchen schnell zu 
Boden sinken, können Aerosole auch über einen länge-
ren Zeitraum in der Luft schweben, siehe auch Kap. 
6.2. Die Tröpfcheninfektion erfolgt vor allem direkt 
über die Schleimhäute der Atemwege. Darüber hinaus 
ist eine Übertragung auch indirekt über kontaminierte 
Hände möglich, wenn sie mit Mund- oder Nasen-
schleimhaut sowie die Augenbindehaut in Kontakt 
gebracht werden. Für einen wirkungsvollen Infektions-
schutz sind vor allem die in den folgenden Kapiteln 
dargestellten Maßnahmen zu beachten.

5.1 Umgang mit Symptomen

Personen mit Corona-typischen Krankheitssympto-
men (akute Atemwegserkrankungen, Husten, Fieber), 
die nicht durch eine chronische Erkrankung zu erklä-
ren sind, dürfen die Schulen nicht betreten. Dieses 
Verbot umfasst alle Personengruppen, die eine Schule 
betreten wollen.

Bei Auftreten von Symptomen während der Unter-
richtszeit sind die betreffenden Schülerinnen und 
Schüler zu isolieren und die Eltern zu informieren. 
Zusätzlich sind in diesem Fall das Datum, der Name 
des Kindes sowie eine Zuordnung der Erkrankung zu 
den Kategorien „Erkältungssymptome“, „Bauch-
schmerzen/Übelkeit“, „Allgemeine Schmerzen“, „Sons-
tiges“ zu notieren, bei der Schulleiterin oder dem 
Schulleiter gesichert aufzubewahren und nach vier 
Wochen zu vernichten, (zur Dokumentation siehe auch 
Kap. 14)

Zuständig: Schulleitung

5.2 Allgemeine Regeln zur persönlichen Hygiene

– Mit den Händen nicht in das Gesicht fassen, insbe-
sondere die Schleimhäute nicht berühren, d. h. 
nicht an Mund, Augen und Nase fassen.

– Keine Berührungen, Umarmungen und kein Hän-
deschütteln.

– Gründliche Händehygiene (z. B. nach dem Naseput-
zen, Husten oder Niesen) durch

a) Händewaschen mit Seife für 20–30 Sekunden 
(siehe auch https://www.infektionsschutz.de/
haendewaschen/) oder

b) Händedesinfektion: Über Schulbau Hamburg 
sind alle staatlichen Hamburger Schulen flächen-
deckend mit Handdesinfektionsmitteln und ent-
sprechenden Spender ausgestattet worden. Das 
sachgerechte Desinfizieren der Hände ist dann 
sinnvoll, wenn ein gründliches Händewaschen 
nicht möglich ist. Dazu muss Desinfektionsmit-
tel in ausreichender Menge in die trockene Hand 
gegeben und bis zur vollständigen Abtrocknung 
ca. 30 Sekunden in die Hände einmassiert wer-
den. Dabei ist auf die vollständige Benetzung 
der Hände zu achten (siehe auch www.aktion- 
sauberehaende.de).

– Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in 
die Armbeuge gehören zu den wichtigsten Präventi-
onsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größt-
möglichen Abstand zu anderen Personen halten, am 
besten wegdrehen.

– Atemwege schützen: Alle Personen an den Schulen 
achten darauf, die Atemwege durch das Tragen einer 
medizinischen Maske zu schützen. Zu den genaue-
ren Ausführungsbestimmungen siehe Kap. 3.

Zuständig: Jede Einzelperson

6 Raumhygiene

Neuere Erkenntnisse der Wissenschaft verweisen 
da rauf, dass das Risiko durch Aerosolübertragung eine 
stärkere Bedeutung hat als bislang angenommen, wäh-
rend das Risiko der Schmierinfektion geringer ist als 
bisher angenommen. Weiterhin überragende Bedeu-
tung hat die Übertragung der Krankheit durch Tröpf-
cheninfektion (Husten, Niesen, Sprechen), siehe Kap. 
5. Grundsätzlich gilt, dass die Schulgemeinschaft in der 
Zeit der Pandemie besonders darauf achtet, die Schule 
sauber zu halten und die Hygieneregeln zu befolgen. 
Insbesondere achten die aufsichtspflichtigen Lehr-
kräfte auf das regelmäßige Lüften (siehe Kap. 6. 2.), die 
fachgerechte Entsorgung des Mülls und auf die Einhal-
tung der Sauberkeit in den Sanitärräumen. Die Auf-
sichtszeiten und das Aufsichtsmanagement sind ent-
sprechend anzupassen.

6.1 Raumkonzept

Um das Infektionsrisiko gering zu halten, wird der 
Schulbetrieb so organisiert, dass möglichst viele Räume 
ausschließlich von Schülerinnen und Schülern einer 
Kohorte und nur möglichst wenige Räume (beispiels-
weise Fachräume an den weiterführenden Schulen) von 
Schülerinnen und Schülern verschiedener Jahrgangs-
stufen/Kohorten genutzt werden. In der Regel sollte 
jede Lerngruppe möglichst oft einen eigenen festen 
Raum nutzen, der von keiner anderen Lerngruppe 
genutzt wird.

Abweichend davon können Schulen mit einem Kabi-
nettsystem in begrenztem Umfang Ausnahmen vom 
Raumkonzept mit der jeweiligen Schulaufsicht verein-
baren.

Zuständig: Schulleitung

6.2 Lüftung der schulischen Räumlichkeiten

Wichtig ist das regelmäßige und richtige Lüften in 
allen schulischen Räumen, da frische Luft eine der 
wirksamsten Maßnahmen ist, potenziell virushaltige 
Aerosole aus Innenräumen zu entfernen.

Folgende Vorgaben sind zu beachten:

– Es soll in jeder Unterrichtspause intensiv bei weit 
geöffneten Fenstern unter Aufsicht quer- oder stoß-
gelüftet werden.

– Es soll möglichst eine Querlüftung stattfinden, das 
heißt Lüften mit weit geöffneten Fenstern bei 
gleichzeitig geöffneter Tür und im Flur ebenfalls 
geöffneten Fenstern.

– Brandschutztüren können zum Querlüften kurzzei-
tig geöffnet und anschließend wieder geschlossen 
werden.

– Stoßlüften bedeutet, dass die Fenster vollständig 
geöffnet werden, eine Kipplüftung reicht nicht aus.

– Für den Unterricht gilt als Grundregel, dass alle 20 
Minuten eine knapp fünfminütige Quer- oder Stoß-
lüftung durchgeführt wird, bis es zu einem spürba-
ren Luftaustausch kommt.

– Aus Sicherheitsgründen verschlossene Fenster müs-
sen für die Lüftung unter Aufsicht einer Lehrkraft 
geöffnet werden.
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– Kommt es während des Unterrichts bei geschlosse-
nen Fenstern bei einzelnen Personen zu wiederhol-
tem Niesen oder Husten, sollte zusätzlich unmittel-
bar bei weit geöffneten Fenstern gelüftet werden.

– Sind raumlufttechnische Anlagen in den Schulen 
vorhanden, sollten diese möglichst durchgehend 
mit Frischluftzufuhr in Betrieb sein. Umluftbetrieb 
ist zu vermeiden.

– Die vorgenannten Lüftungsregeln gelten auch, 
wenn mobile Luftreinigungsgeräte in Unterrichts-
räumen installiert sein sollten. Nach Einschätzung 
von Experten ersetzen Raumluftreiniger keine Lüf-
tung durch das Fenster.

Die Vorgaben zum regelmäßigen Quer- oder Stoßlüften 
gelten auch für alle weiteren schulischen Räumlichkei-
ten wie beispielsweise das Lehrerzimmer und das 
Schulbüro. Die Schule regelt die Umsetzung in eigener 
Verantwortung entsprechend der räumlichen Gegeben-
heiten. Zur Lüftung in schulischen Kantinen wird auf 
die Vorgabe in Kap. 8 verwiesen.

Zuständig: Schulleitungen/pädagogisches Personal

6.3 Reinigung an Schulen

Für die Reinigung gelten grundsätzlich die Leistungs-
beschreibung für Gebäude-, Glas- und Fensterrahmen-
reinigung – in den von der Freien und Hansestadt 
Hamburg genutzten Gebäuden – (Ausgabe 2016) und 
die Reinigungspläne für Schulen und Sporthallen 
(Stand: 08.07.2016).

Da die große Sorge vor einer Übertragung durch 
Gegenstände (Klassenbücher, Schulbücher, Hefte) zu 
relativieren ist, können die entsprechenden Vorschrif-
ten und schuleigenen Regelungen gelockert werden.

Darüber hinaus werden die Reinigungsintervalle 
moderat an die früheren Regelungen angepasst, wobei 
die Schülerinnen und Schüler wie gewohnt die Stühle 
am Ende des Schultages auf die Tische stellen und den 
Klassenraum besenrein hinterlassen. Die Maßnahmen 
verpflichten gleichzeitig die Schulgemeinschaft, auf 
Sauberkeit besonders in den Sanitärbereichen zu ach-
ten.

Bis auf weiteres erfolgen höhere Reinigungsintervalle 
der sanitären Anlagen. Ergänzend wird jeder Schule 
eine täglich präsente und verfügbare Reinigungskraft 
für Ad-hoc-Maßnahmen zugewiesen.

Bei Fachräumen und Sporthallen, die durch unter-
schiedliche Kohorten genutzt werden, sollten neben 
einer regelmäßigen Lüftung Handkontaktpunkte bei 
der Reinigung gesondert berücksichtigt werden. Eine 
routinemäßige Flächendesinfektion wird in Schulen 
auch in der jetzigen COVID-Pandemie durch das RKI 
nicht empfohlen. Auch hier ist die angemessene Reini-
gung völlig ausreichend.

Wird eine Desinfektion im Einzelfall durch das zustän-
dige Gesundheitsamt als notwendig erachtet, so ist 
diese durch ein professionelles Reinigungsunterneh-
men entsprechend der Handlungsempfehlung der Leit-
stelle Gebäudereinigung durchzuführen.

Zuständig: Schulbau Hamburg bzw. Gebäudemanage-
ment Hamburg bzw. HEOS/Leitstelle Gebäudereini-
gung der FB

6.4 Hygiene im Sanitärbereich

In allen Toilettenräumen müssen ausreichend Sei-
fenspender, Einmalhandtücher oder Stoffhandtuchrol-
len aus retraktiven Spendersystemen bereitgestellt und 
regelmäßig aufgefüllt bzw. gewartet werden. Die ent-

sprechenden Auffangbehälter für Einmalhandtücher 
und Toilettenpapier sind vorzuhalten.

Toilettenbecken, Urinale, Toilettensitze, Armaturen 
und Waschbecken werden an Grund- und weiterfüh-
renden Schulen zweimal täglich gereinigt. Die Reini-
gung der Wände, Böden und die Entleerung der Papier-
behälter erfolgt nach Bedarf.

An berufsbildenden Schulen erfolgt die Reinigung ein-
mal täglich. Eine zweite Reinigung erfolgt durch eine 
Tageskraft nach Augenscheinnahme (Sichtreinigung). 
Handkontaktpunkte in Sanitärbereichen sollten bei 
der Reinigung gesondert berücksichtigt werden.

Zuständig: Schulbau Hamburg/Gebäudemanagement 
Hamburg bzw. HEOS/ Leitstelle Gebäudereinigung der 
FB

7 Infektionsschutz in den künstlerischen Fächern und 
in Sport

Wie in allen anderen Fächern finden auch der Unter-
richt in den künstlerischen Fächern und der Sportun-
terricht im Klassenverband oder in klassenübergreifen-
den Lerngruppen, jedoch nicht in jahrgangsübergrei-
fenden Lerngruppen statt (Ausnahmen siehe Kap.2.1). 
Grundsätzlich gelten daher im Unterricht die modifi-
zierten Abstandsregeln (s.o.). Dennoch sind Unter-
richtssituationen mit direktem Körperkontakt zwi-
schen den Schülerinnen und Schülern weitestgehend 
zu vermeiden, um das Risiko einer Tröpfcheninfektion 
oder Ansteckung über Aerosole möglichst gering zu 
halten. Zu den einschlägigen MNB-Regelungen siehe 
Kapitel 3. Zudem gelten für die einzelnen Fächer fol-
gende besondere Regelungen:

Musik

Abweichend von den oben aufgeführten Regelungen 
zum Mindestabstand sind beim Gesang, beim Spielen 
von Blasinstrumenten und beim Tanz bis auf weiteres 
auch zwischen Schülerinnen und Schülern einer Klasse 
oder einer Jahrgangsstufe ein Mindestabstand von 2,50 
Metern einzuhalten. Wenn dieser Sicherheitsabstand 
eingehalten wird, kann in musikpraktischen Phasen 
die Maske abgesetzt werden. Bei den musikpraktischen 
Angeboten sind die allgemeinen Hygieneregeln und 
hier insbesondere das Lüften zu beachten.

Theater

Um Körperkontakt zu vermeiden, müssen im Theater-
unterricht andere Ausdrucksformen der Körperlich-
keit gefunden werden; es werden zudem immer nur 
wenige Personen gleichzeitig im Raum und auf der 
Bühne agieren können. Außerdem gilt für das Spre-
chen im Chor bis auf weiteres ein Mindestabstand von 
2,50 Metern.

Sport

Unterrichtssituationen mit direktem Körperkontakt 
sind weitestgehend zu vermeiden. Die körperbetonten 
Bewegungsfelder „Spielen“ sowie „Kämpfen und Ver-
teidigen“ können derzeit nicht bzw. nur eingeschränkt 
unterrichtet werden. Denkbar sind in diesen Bewe-
gungsfeldern vor allem Technik-, Demonstrations- und 
Gestaltungsaufgaben sowie Aufgaben mit Schwerpunkt 
auf individual taktischem Verhalten. Wettkämpfe oder 
wettkampfnahe Aufgaben sind in den Sportarten Fuß-
ball, Handball, Basketball, Volleyball, Hockey, Squash, 
Judo, und Standardtanz nicht zulässig.

Schwimmen

Im Schwimmunterricht muss zu Angehörigen der eige-
nen Lerngruppe im Wasser und in den weiteren Räum-
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lichkeiten der Schwimmbäder kein Mindestabstand 
eingehalten werden. Der Mindestabstand zu Personen, 
die nicht der eigenen Lerngruppe angehören, beträgt 
im Wasser 2,50 Meter, im Übrigen 1,50 Meter.

Zuständig: Bäderland Hamburg, Fachlehrkräfte

8 Mittagessen und Trinkwasserversorgung

Allgemein zugängliche Trinkwasserspender können 
wieder in Betrieb genommen werden. Dabei sollen 
Schülerinnen und Schüler darauf hingewiesen werden, 
dass sie vor Benutzung die Hände waschen. Ergänzend 
wird die mehrfach tägliche Reinigung der Handkon-
taktpunkte empfohlen.

Die gemeinschaftliche Nutzung der Kantinen ist für 
alle Jahrgangsstufen ohne Beachtung des Mindestab-
standes zwischen Schülerinnen und Schülern einer 
Kohorte möglich. Dazu ist es empfehlenswert, dass die 
Essenspausen nach Kohorten getrennt organisiert wer-
den.

Buffets zur Selbstbedienung dürfen gemäß § 15 der 
Verordnung zur Eindämmung des Coronavirus SARS-
CoV-2 vom 25.08.2020 ab dem 1. September 2020 wie-
der angeboten werden.

Folgende Hygienemaßnahmen sind zwingend zu 
beachten, wenn Buffets angeboten werden bzw. Schüle-
rinnen und Schüler kohortenübergreifend zur Mittags-
pause gehen:

– Definierte Wegeführung („Einbahnstraßenprin-
zip“)

– Ausreichenden Abstand zwischen den Personen bei 
der Aus- und Abgabe sowie der Essenseinnahme 
sicherstellen (mind. 1.5 m)

– Abstand durch entsprechende Aufstellung/Reduzie-
rung von Stühlen und Tischen sicherstellen

– Vor dem Essen Hände mit Wasser und Seife ausrei-
chend lange waschen (mindestens 30 Sekunden). 
Das gründliche Händewaschen hat immer Priorität. 
Als zweite Möglichkeit kann Handdesinfektions-
mittel für eine hygienische Händedesinfektion 
genutzt werden.

– Schülerinnen und Schüler (mit Ausnahmen VSK) 
tragen eine medizinische Maske bis sie ihren 
Essplatz eingenommen haben.

– Bei Buffets werden die Vorleger/Auffülllöffel beim 
Wechsel der Kohorten bzw. der zum Essen gehen-
den Gruppen ausgewechselt.

– Auf den Abstand in Warteschlangen an Kassen, 
Ausgaben oder Automaten durch Markierungen auf 
dem Boden und Aufsteller aufmerksam machen

– Bedienpersonal an Kassen oder der Ausgabe durch 
mechanische Barrieren (z. B. Acrylglas) schützen

– Regelmäßige Stoßlüftung bspw. alle 20 Minuten, je 
nach Fenstergröße auch häufiger

Die Möglichkeit des getrennten Essens der Lerngrup-
pen in den jeweiligen Unterrichtsräumen über abge-
packte Essenslieferungen oder Lunchpakete sind in 
Abstimmung mit den Caterern weitere Möglichkeiten, 
um die Mittagessensversorgung sicherzustellen.

Zuständig für Trinkwasserspender: Schulleitung/Ham-
burg Wasser

Zuständig für Kantinenbetrieb: Schulleitung in Ab-
stimmung mit dem Caterer

9 Infektionsschutz im Schulbüro

Alle dargestellten Hygienemaßnahmen gelten selbst-
verständlich auch für die Schulbüros. Ergänzend haben 
die Schulen die Möglichkeit, Plexiglasscheiben im 
Empfangsbereich als sog. „Spuckschutz“ installieren zu 
lassen. Diese werden aus den Schulbudgets finanziert.

Zuständig: Schulleitung/Schulhausmeister

10 Infektionsschutz bei der Ersten Hilfe

An erster Stelle steht immer die Sicherheit der Ersthel-
fenden. Wenn möglich, sollte der Mindestabstand von 
1,5 m zu anderen Personen gewahrt werden. Zur Mini-
mierung des gegenseitigen Ansteckungsrisikos für die 
ersthelfende und die hilfebedürftige Person sollte von 
beiden eine medizinische Maske getragen werden. 
Wenn direkter körperlicher Kontakt notwendig ist, 
sollten Ersthelfende Einmalhandschuhe tragen.

Nach der Erste-Hilfe-Leistung sollten die Hände 
gründlich gewaschen und optimaler Weise ergänzend 
desinfiziert werden. Hierfür ist Händedesinfektions-
mittel, möglichst beim Erste-Hilfe-Material, zur Ver-
wendung durch Ersthelfende bereitzuhalten.

Zuständig: Schulleitung/Hausmeister

11 Konferenzen und Versammlungen

Schulinterne Konferenzen und Arbeitsgruppensitzun-
gen der Beschäftigten sind im Schuljahr 2020/21 auf 
das absolut notwendige Maß zu beschränken, um die 
vollständige Umsetzung des Unterrichts nach Stunden-
tafel, die Priorität genießt, sicherzustellen.

Sitzungen der schulischen Gremien sowie weitere 
schulische Veranstaltungen (wie z. B. Elternabende) 
finden regelhaft unter Einhaltung der Hygienevor-
schriften statt, siehe auch Kapitel 2 und 3. Hierzu gehö-
ren auch Findungsverfahren.

Die Schulleitungen prüfen, ob die Anzahl und Dauer 
der schulischen Gremiensitzungen vorübergehend 
reduziert werden müssen, dabei sind die Vorgaben des 
Schulgesetzes einzuhalten. Um die Durchführung der 
Gremiensitzungen zu sichern, soll auch die Form der 
Videokonferenz geprüft werden.

Zuständig: Schulleitung

12 Zugang von Eltern und schulfremden Personen

Eltern und schulfremde Personen müssen auf dem 
Schulgelände und im Schulgebäude eine medizinische 
Maske tragen. Darüber hinaus muss ihr Besuch von der 
Schule dokumentiert werden (siehe Kap. 14).

Die Eltern werden zudem gebeten, ihre Kinder vor 
dem Schulgebäude zu verabschieden oder in Empfang 
zu nehmen. Sie melden sich im Schulbüro oder bei 
anderen mit der Dokumentation beauftragten Perso-
nen der Schule an, wenn sie ein Gespräch mit einer 
Lehrkraft in der Schule führen möchten.

Zuständig: Schulleitung

13 Reiserückkehrerinnen und Reiserückkehrer

Personen, die sich vor der Rückkehr von einer Reise 
nach Deutschland in einem vom Robert-Koch-Institut 
(RKI) festgelegten Risikogebiet, Hochinzidenzgebiet 
oder einem Virusvariantengebiet aufgehalten haben, 
dürfen die Schule nur betreten, wenn sie die jeweils 
gültigen Quarantäneregelungen erfüllen.

Die Gebiete werden regelmäßig aktualisiert auf den 
Seiten des RKI unter https://www.rki.de/DE/Content/
InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.
html veröffentlicht.
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Die jeweils geltenden Quarantäneregelungen für die 
Freie und Hansestadt Hamburg sind hier veröffent-
licht: https://www.hamburg.de/coronavirus.

Hat eine Schule Hinweise darauf, dass Schülerinnen 
und Schüler oder andere Personen aus dem schulischen 
Umfeld diese Bedingungen nicht erfüllen, sind sie 
umgehend nach Hause zu schicken und bis zur Vorlage 
entsprechender Bescheinigungen vom Präsenzunter-
richt auszuschließen.

14 Dokumentation und Nachverfolgung

Zentral in der Bekämpfung jeder Pandemie ist das 
Unterbrechen der Infektionsketten. Um im Falle einer 
Infektion bzw. eines Verdachtsfalls ein konsequentes 
Kontaktmanagement durch das Gesundheitsamt zu 
ermöglichen, ist vor allem Folgendes zu beachten:

– regelhaftes Dokumentieren der Anwesenheit in den 
Klassen- und Kursbüchern,

– regelhaftes Dokumentieren der Gruppenzusam-
mensetzung im Ganztag an GTS Schulen durch die 
Schule, an GBS-Standorten durch den Träger,

– tägliche Dokumentation der Anwesenheit des regel-
haft in der Schule eingesetzten Personals,

– Dokumentation von Einzelförderung mit engem 
Kontakt zu Schülerinnen und Schülern (z. B. Schul-
begleiter)

– Falls nicht anderweitig dokumentiert (z. B. durch 
Sitzungsprotokolle des Elternabends, Stundenplan 
der Lerngruppe oder Terminkalender der Bera-
tungslehrkraft) ist eine tägliche Erfassung der 
Anwesenheit weiterer Personen über Namens- und 
Telefonlisten erforderlich. Dies sind z. B. Handwer-
ker, Vertreterinnen und Vertreter der Schulaufsicht, 
Fachleiterinnen und Fachleiter, außerschulische 
Partner oder Erziehungsberechtigte. In der Regel 
geschieht dies im Schulbüro durch die eine Verwal-
tungskraft, die Schulleitung kann aber auch andere 
Personen beauftragen.

Die Kontaktdaten sind gemäß § 7 der Verordnung zur 
Eindämmung des Coronavirus SARS-CoV-2 unter 
Angabe des Datums und der Uhrzeit der Eintragung 
vier Wochen aufzubewahren. Dabei ist sicherzustellen, 
dass unbefugte Dritte keine Kenntnisse von den Kon-
taktdaten erlangen können. Die Kontaktdaten sind 
nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist zu löschen oder zu 
vernichten.

Die im Kontext eines Befreiungsantrages von der Mas-
kenpflicht oder vom Präsenzunterricht eingereichten 
Atteste sind vertraulich zu behandeln und vor der Ein-
sichtnahme Dritter zu schützen. Atteste von Schülerin-
nen und Schüler sind in der Schülerakte aufzubewah-
ren und unterliegen den datenschutzrechtlichen Vorga-
ben, die für besonders sensible personenbezogene 
Daten gelten. Atteste der Beschäftigten sind im Origi-
nal verschlossen an das für die jeweilige Schule zustän-
dige Personalsachgebiet zur Aufnahme in die Personal-
akte weiterzuleiten.

Zuständig: Schulleitung

15 Akuter Coronafall und Meldepflichten

Sollten in Schule bei Schülerinnen und Schülern oder 
Beschäftigen einer Schule einschlägige Corona-Symp-
tome auftreten (siehe zur Beschreibung unter Kap. 4) 
oder ein positiver Schnelltest bekannt werden, so sind 
Schülerinnen und Schüler ggf. bis zur Abholung durch 
die Eltern in einen gesonderten Raum zu führen. 

Beschäftigte werden gebeten, das Schulgelände zu ver-
lassen.

Bei COVID-19-Verdachtsfällen (z. B. durch einen posi-
tiven Schnelltest) oder bei bestätigten COVID-19- 
Infektionen informiert die Schulleitung umgehend das 
zuständige Gesundheitsamt sowie die Schulbehörde 
und die Schulaufsicht über das Corona-Funktionspost-
fach der Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB) 
(corona@bsb.hamburg.de). Über die in der betroffenen 
Schule zu ergreifenden Maßnahmen wie z. B. die 
Schließung einer Klasse oder Schule entscheidet 
danach ausschließlich das zuständige Gesundheitsamt. 
Diese Entscheidung ist den Gesundheitsexperten vor-
behalten und liegt nicht im Ermessen der Schule oder 
der Schulleitung.

Zuständig: Schulleitung

Öffentliche Zustellungen der Behörde für 
Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und 

Integration
Die öffentlichen Zustellungen der Behörde für Arbeit, 

Gesundheit, Soziales, Familie und Integration sind im 
Dienstgebäude Hamburger Straße 47, 22083 Hamburg, zu 
den Öffnungszeiten einsehbar. Hierfür wird der Schaukas-
ten im Foyer des ersten Obergeschosses bestimmt.

Hamburg, den 8. Juli 2021

Die Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie 
und Integration

Amtl. Anz. S. 1161

Standortbezogene Vorprüfung des 
Einzelfalles nach § 9 UVPG

Genehmigungsverfahren nach § 16 BImSchG 
(Aktenzeichen: 53/21 – Firma Oiltanking Deutschland 

GmbH & Co. KG)

Änderung einer genehmigungsbedürftigen Anlage zum 
Lagern und Umschlagen von Mineralölen nach BImSchG 
§ 4 in Verbindung mit § 1 und Anhang 1 Nummer 9.2.1 G 
der 4. BImSchV durch den Umbau von zwei Fahrspuren 
einer TKW-Befüllstation

A.

Sachverhalt

Die Firma Oiltanking Deutschland GmbH & Co. KG 
hat am 4. Mai 2021 bei der Behörde für Umwelt, Klima, 
Energie und Agrarwirtschaft, Abteilung Betrieblicher 
Umweltschutz, eine Genehmigung nach § 16 des Bundes- 
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) für die Änderung 
nach § 16 BImSchG der nach BImSchG § 4 in Verbindung 
mit § 1 und Anhang 1 Nummer 9.2.1 G der 4. BImSchV 
genehmigungsbedürftigen Anlage zum Lagern und 
Umschlagen von Mineralölen für den Umbau der Fahrspu-
ren 2 und 6 der TKW-Befüllstation im Betriebsbereich 
Blumensand 38, 21107 Hamburg, beantragt.

Die Fahrspuren 2 und 6 der TKW-Befüllstation sollen 
durch den Umbau der Befülleinrichtung vom Top-Loa-
ding-Prinzip auf das Bottom-Loading-Prinzip umgerüstet 
werden. Gleichzeitig ist es vorgesehen, durch den Anschluss 
dieser Befülleinrichtung an die Abluftreinigungsanlage die 
bei der Befüllung der TKW verdrängte Gasatmosphäre aus 
den TKW der VRU zuzuführen und dort zu reinigen.
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B.
Anwendbare Vorschriften

Gemäß § 5 des Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVPG) wird auf Grundlage der Angaben des 
Vorhabenträgers sowie eigener Informationen geprüft, ob 
nach den §§ 6 bis 14 UVPG für das Änderungsvorhaben 
eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung besteht oder nicht.

Die Änderung einer Anlage, die der Lagerung von Flüs-
sigkeiten mit einem Flammpunkt von 373,15 Kelvin oder 
weniger und einem Fassungsvermögen von 200 t oder mehr 
dient, stellt nach Nummer 9.2.1.1 Spalte 1 Buchstabe X der 
Anlage 1 UVPG ein Vorhaben dar, für die grundsätzlich 
eine UVP-Pflicht für Neuanlagen gilt.

Die Größen- und Leistungswerte der genehmigten 
Anlage werden durch die geplante und beantragte Ände-
rung nicht verändert, d. h. weder erstmals erreicht noch 
überschritten.

Allerdings wird die Leistungsgrenze erneut erreicht.

Für das Änderungsvorhaben ist somit § 9 Absatz 2 Num-
mer 2 UVPG anzuwenden.

Gemäß § 7 Absatz 2 UVPG wird die standortbezogene 
Vorprüfung als überschlägige Prüfung unter Berücksichti-
gung der in Anlage 3 UVPG aufgeführten Kriterien durch-
geführt. Die UVP-Pflicht besteht, wenn das Änderungsvor-
haben erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben 
kann, die nach § 25 Absatz 2 UVPG bei der Zulassungsent-
scheidung zu berücksichtigen wären.

Bei der Vorprüfung wird berücksichtigt, ob erhebliche 
nachteilige Umweltauswirkungen durch Merkmale des Vor-
habens oder des Standorts oder durch Vorkehrungen des 
Vorhabenträgers offensichtlich ausgeschlossen werden.

Anhand der Antragsunterlagen und der behördeneige-
nen Betriebsakten wurde die überschlägige Prüfung durch 
die BUKEA nach § 9 UVPG durchgeführt.

C.
Prüfungskriterien und Ergebnis der allgemeinen Prüfung 

des Einzelfalles

Bei der konkreten Anwendung der Kriterien der Anlage 
3 zum UVPG ist zwischen der Sachverhaltsermittlung, die 
zunächst die möglichen nachteiligen Umweltauswirkungen 
anhand der Kriterien der Nummer 1 (Merkmale des Vorha-
bens) und Nummer 2 (Merkmale des Standortes) der Anlage 
3 zum UVPG ermittelt, und der Einschätzung der Erheb-
lichkeit der ermittelten nachteiligen Umweltauswirkungen 
unter Berücksichtigung der Kriterien der Nummer 3 der 
Anlage 3 zum UVPG zu unterscheiden. Alleine die in Num-
mer 3 der Anlage 3 zum UVPG genannten Merkmale der 
möglichen erheblichen Auswirkungen, die gebildet werden 
aus den Merkmalen des Projektes und den Standortmerk-
malen, entscheiden in Verbindung mit den Maßstäben des 
Fachrechtes über die Frage der UVP-Pflicht. Die Kriterien 
der Anlage 3 zum UVPG haben den Zweck sicherzustellen, 
dass sämtliche Umweltauswirkungen des Vorhabens einbe-
zogen werden, die erheblich nachteilig sein können.

1. Merkmale des Vorhabens
Die Merkmale eines Vorhabens sind insbesondere 
hinsichtlich nachfolgender Kriterien zu beurteilen:

1.1 Größe und Ausgestaltung des gesamten Vorhabens
Der Antragsteller betreibt im Betriebsbereich eine 
Anlage zum Lagern von Mineralölen mit einem 
Flammpunkt von 373,15 Kelvin oder weniger, deren 

Lagerkapazität 870 000 m³ umfasst. Die Anlage ist 
nach § 4 BImSchG in Verbindung mit § 1 und Anhang 
1 Nummer 9.2.1 G der 4. BImSchV genehmigungsbe-
dürftig. Die Änderung umfasst folgendes Vorhaben:

–   Rückbau der derzeitigen Top-Loading-Einrich-
tungen auf den Spuren 2 und 6,

–   Rückbau der verbliebenen Anlagenteile, Rohrlei-
tungen DN 150 für Heizöl schwer,

–   Rückbau der verbliebenen Rohrleitungen DN 
250 auf der Rohrbrücke für Rohöl,

–   Errichten und Betreiben von je zwei Bottom-Loa-
ding-Armen auf den Spuren 2 und 6 für Diesel-
kraftstoff B7 einschließlich Anschluss an das 
bestehende Abgasrückführsystem und die vor-
handene Dämpferückgewinnungsanlage,

–   Errichten und Betreiben von zwei Abgasrück-
führungen zur VRU auf den Spuren 2 und 6,

–   Herstellen und Betreiben einer Rohrleitung DN 
250 aus Tankfeld 3 zur Versorgung der neuen 
Bottom-Loading-Verladeeinrichtungen der Spu-
ren 2 und 6,

–   Aufstellen, rohrleitungs- und elektrotechnischer 
Anschluss einer Pumpe P2.3 (420 m³/h) in 
Redundanz für den Wechselbetrieb der Pumpe 
P4.10,

–   Aufstellen und Betreiben einer Auslagerungs-
pumpe P3.3 (420 m³/h) zur Versorgung der neuen 
Bottom-Loading-Verladeeinrichtungen an den 
Spuren 2 und 6.

Die genehmigte Lagerkapazität von 870 000 m³ bleibt 
unverändert. Die Umbauten erfolgen auf einer bereits 
derzeit betriebenen TKW-Befüllstation, die sich auf 
einer AwsV konform hergestellten Fläche befindet.

1.2 Zusammenwirken mit anderen bestehenden oder 
zugelassenen Vorhaben oder Tätigkeiten

Bei dem geplanten Änderungsvorhaben gibt es kein 
Zusammenwirken mit anderen bestehenden oder 
zugelassenen Vorhaben oder Tätigkeiten an diesem 
Standort.

1.3 Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere Flä-
che, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische 
Vielfalt

Die Umbauten erfolgen auf einer bereits derzeit ver-
siegelten Betriebsfläche (AwSV-Fläche) und der in 
Nutzung befindlichen TKW-Befüllstationen. Rohr-
leitungen und Pumpen werden in bereits genutzten 
Rohrleitungstrassen bzw. Pumpenständen installiert.

Es findet keine zusätzliche Flächenbeanspruchung 
oder Umgestaltung von Flächen statt. Die geplante 
Änderung soll auf dem bestehenden Betriebsgelände 
erfolgen.

Eingriffe in den Boden finden nicht statt.

Hinsichtlich der Nutzung des Gewässers Rehte (Ein-
leitung von Niederschlagswasser) ergeben sich durch 
das geplante Vorhaben keine Änderungen.

1.4 Erzeugung von Abfällen im Sinne von § 3 Absätze 1 
und 8 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes

Gegenüber dem bisherigen Betrieb wird sich die Art 
und Menge der Abfälle nicht verändern.
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1.5 Umweltverschmutzung und Belästigungen

Luft

Vom Betrieb der Gesamtanlage können Geruchs-
emissionen auftreten. Durch das beantragte Ände-
rungsvorhaben ändert sich das Gesamtvolumen der 
Abluftströme. Es ist vorgesehen, die neu installierten 
Bottom-Loading-Verladearme an das vorhandene 
Abgasrückführsystem und die Dämpferückgewin-
nungsanlage (VRU) anzuschließen. Die verdrängte 
Gasatmosphäre aus den TKW wird in der VRU aufbe-
reitet. Auf Grund dessen ist davon auszugehen, dass 
die ermittelten Geruchskonzentrationen der Geruch-
simmissionsprognose für die Oiltanking Deutsch-
land GmbH & Co KG vom 9. April 2021 unverändert 
bleiben.

Durch die getroffenen Vorkehrungen des Vorhaben-
trägers können nachteilige Auswirkungen auf das 
Schutzgut Luft offensichtlich ausgeschlossen wer-
den.

Lärm und Erschütterungen

Die neuen lärmrelevanten Anlagenteile befinden sich 
in ausreichendem Abstand zur Wohnbebauung. Der 
TKW Verkehr ist hafenspezifisch und -typisch.

Boden- und Gewässerverunreinigungen

Die Anforderungen gemäß der Verordnung über 
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stof-
fen (AwSV) werden bei der Lagerung und dem 
Umschlag von Mineralölen eingehalten.

Mögliche erhebliche Auswirkungen auf den Boden 
oder die Direkteinleitung des Niederschlagswassers 
können ausgeschlossen werden, da die geplante 
Änderung nicht relevant für die bereits bestehenden 
AwSV-Flächen ist und keine Änderung erforderlich 
ist.

Gewerbliches Abwasser

Gewerbliches Abwasser fällt nicht an.

1.6 Risiken von Störfällen, Unfällen und Katastrophen, 
die für das Vorhaben von Bedeutung sind, einschließ-
lich der Störfälle, Unfälle und Katastrophen, die wis-
senschaftlichen Erkenntnissen zufolge durch den 
Klimawandel bedingt sind, insbesondere mit Hin-
blick auf:

1.6.1 verwendete Stoffe und Technologien

Es werden Stoffe, die gemäß der Stoffliste im Anhang 
1 zur StörfallV unter 2.3. zuzuordnen sind, gelagert. 
Auf Grund der Mengenschwelle für 2.3 im Anhang 1 
Spalte 5 zur StörfallV gilt der Betriebsbereich, in dem 
das beantragte Änderungsvorhaben umgesetzt wer-
den soll, als ein Betriebsbereich der oberen Klasse.

1.6.2 Die Anfälligkeit des Vorhabens für Störfälle im Sinne 
des § 2 Nummer 7 der Störfall-Verordnung, insbeson-
dere auf Grund seiner Verwirklichung innerhalb des 
angemessenen Sicherheitsabstandes zu Betriebsberei-
chen im Sinne des § 3 Absatz 5 a des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes

Die Gesamtlagermenge im Betriebsbereich gemäß 
StörfallV Stoffliste im Anhang 1 Nummer 2.3 erhöht 
sich nicht.

Durch das Vorhaben wird keine erhebliche Ge fahren-
erhöhung ausgelöst, da der Stoff und die Stoffmenge, 
sowie die Verfahrensarten keine neuen oder neu zu 
bewertenden Szenarien im Sinne des Störfallrechts 
auslösen.

Bereits bestehende angemessene Sicherheitsabstände 
bleiben unverändert.

1.7 Risiken für die menschliche Gesundheit, z. B. durch 
Verunreinigung von Wasser oder Luft

Durch die Vorkehrungen des Antragstellers werden 
bestehende Risiken für die menschliche Gesundheit 
minimiert.

2. Standort des Vorhabens

Die ökologische Empfindlichkeit des Gebietes, das 
durch ein Vorhaben möglicherweise beeinträchtigt 
wird, ist insbesondere hinsichtlich folgender Nut-
zungs- und Schutzkriterien unter Berücksichtigung 
des Zusammenwirkens mit anderen Vorhaben in 
ihrem gemeinsamen Einwirkungsbereich zu beurtei-
len:

2.1 Bestehende Nutzung des Gebietes, insbesondere als 
Fläche für Siedlung und Erholung, für land-, forst- 
und fischereiwirtschaftliche Nutzungen, für sonstige 
wirtschaftliche und öffentliche Nutzungen, Verkehr, 
Ver- und Entsorgung (Nutzungskriterien)

Die Anlage befindet sich in ausgewiesenem Indus-
triegebiet. Das Gebiet ist durch intensive gewerb-
liche, industrielle sowie verkehrsinfrastrukturelle 
Nutzung geprägt.

2.2 Reichtum, Verfügbarkeit, Qualität und Regenera-
tionsfähigkeit der natürlichen Ressourcen, insbeson-
dere Fläche, Boden, Landschaft, Wasser, Tiere, Pflan-
zen, biologische Vielfalt, des Gebietes und seines 
Untergrunds (Qualitätskriterien)

Es handelt sich um ein bestehendes Industriegebiet. 
Durch das Änderungsvorhaben wird das Land-
schaftsbild nicht verändert. Reichtum, Verfügbarkeit, 
Qualität und Regenerationsfähigkeit der natürlichen 
Ressourcen sind in dem Industriegebiet als gering 
einzustufen.

2.3 Belastbarkeit der Schutzgüter unter besonderer 
Berücksichtigung folgender Gebiete und von Art und 
Umfang des ihnen jeweils zugewiesenen Schutzes 
(Schutzkriterien)

2.3.1 Natura 2000-Gebiete nach § 7 Absatz 1 Nummer 8 des 
Bundesnaturschutzgesetzes:

 Es kommt zu keinen relevanten Auswirkungen, da 
durch das Änderungsvorhaben und Vorkehrungen 
des Antragstellers keine Geruchsemissionen und 
schädlichen Luftemissionen zu erwarten sind.

2.3.2 Naturschutzgebiete nach § 23 des Bundesnatur-
schutzgesetzes:

Es kommt zu keinen relevanten Auswirkungen, da 
durch das Änderungsvorhaben und Vorkehrungen 
des Antragstellers keine Geruchsemissionen und 
schädlichen Luftemissionen zu erwarten sind.

2.3.3 Nationalparke und Nationale Naturmonumente nach 
§ 24 des Bundesnaturschutzgesetzes:

Weder im direkten noch im weiteren Umfeld des 
Änderungsvorhabens ist ein Nationalpark ausgewie-
sen.

Es kommt zu keinen relevanten Auswirkungen, da 
durch das Änderungsvorhaben und Vorkehrungen 
des Antragstellers keine Geruchsemissionen und 
schädlichen Luftemissionen zu erwarten sind.

2.3.4 Biosphärenreservate und Landschaftsschutzgebiete 
gemäß den §§ 25 und 26 des Bundesnaturschutzgeset-
zes:
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Weder im direkten noch im weiteren Umfeld des 
Änderungsvorhabens ist ein Biosphärenreservat aus-
gewiesen.

Es kommt zu keinen relevanten Auswirkungen, da 
durch das Änderungsvorhaben und Vorkehrungen 
des Antragstellers keine Geruchsemissionen und 
schädlichen Luftemissionen zu erwarten sind.

2.3.5 Naturdenkmäler nach § 28 des Bundesnaturschutzge-
setzes:

Es kommt zu keinen relevanten Auswirkungen, da 
durch das Änderungsvorhaben und Vorkehrungen 
des Antragstellers keine Geruchsemissionen und 
schädlichen Luftemissionen zu erwarten sind.

Auswirkungen durch eine Gefahrenerhöhung im 
Sinne des Störfallrechts durch das Änderungsvorha-
ben können ausgeschlossen werden.

2.3.6 Geschützte Landschaftsbestandteile, einschließlich 
Alleen, nach § 29 des Bundesnaturschutzgesetzes:

Bäume und Hecken unterliegen als geschützte Land-
schaftsbestandteile der Baumschutzverordnung.

Im Rahmen des Änderungsvorhabens werden keine 
Bäume und Hecken entfernt.

2.3.7 Gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 des Bundes-
naturschutzgesetzes:

Der vom Änderungsvorhaben betroffene Betriebs-
bereich befindet sich in keinem geschützten Biotop.

Es kommt zu keinen relevanten Auswirkungen, da 
durch das Änderungsvorhaben und Vorkehrungen 
des Antragstellers keine Geruchsemissionen und 
schädlichen Luftemissionen zu erwarten sind.

2.3.8 Wasserschutzgebiete nach § 51 des Wasserhaushalts-
gesetzes, Heilquellenschutzgebiete nach § 53 Ab- 
satz 4 des Wasserhaushaltsgesetzes, Risikogebiete 
nach § 73 Absatz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes sowie 
Überschwemmungsgebiete nach § 76 des Wasserhaus-
haltsgesetzes:

Heilquellenschutzgebiete, Überschwemmungsge-
biete und Wasserschutzgebiete sind in der näheren 
Umgebung nicht vorhanden.

Das Änderungsvorhaben befindet sich im Sturmflut-
risikogebiet „Tideelbe mit Neuwerk“. Der Standort 
des geplanten Änderungsvorhabens ist eingepoldert 
und entsprechend den geltenden Schutzanforderun-
gen gesichert.

2.3.9 Gebiete, in denen die in den Vorschriften der Europä-
ischen Union festgelegten Umweltqualitätsnormen 
bereits überschritten sind:

Die Umsetzung der EU-Luftqualitätsrichtlinie 
erfolgte im deutschen Recht durch das BImSchG und 
den darauf gestützten Rechtsverordnungen.

Im Hamburger Stadtgebiet sind laut 2. Fortschrei-
bung des Luftreinhalteplans der Freien und Hanse-
stadt Hamburg (2017) Überschreitungen des NO2-Im-
missionswertes gemäß 39. BImSchV an Verkehrs-
messstationen zu verzeichnen. Der motorisierte Ver-
kehr trägt maßgeblich zur hohen lokalen Belastung 
und zur Grenzwertüberschreitung bei. Im Bereich 
des Änderungsvorhabens ist zudem ein Einfluss 
durch Emissionen der Schifffahrt nicht ausgeschlos-
sen.

Es kommt zu keinen relevanten Auswirkungen, da 
durch das Änderungsvorhaben, da die beantragten 
Maßnahmen sind für den Punkt. 2.3.9 nicht relevant.

2.3.10 Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte, insbesondere 
Zentrale Orte im Sinne des § 2 Absatz 2 Nummer 2 
des Raumordnungsgesetzes:

Nicht zutreffend für das Industriegebiet. Die Flä-
chennutzung entspricht der im Baustufenplan vorge-
sehenen Nutzung. Die nächstgelegenen Wohnbebau-
ungen befinden sich in 1000 bis 1500 m Entfernung. 
Durch das Änderungsvorhaben sind in den Wohnge-
bieten keine erheblich nachteiligen Auswirkungen 
durch Geruchs- und Lärmimmissionen zu erwarten.

Auswirkungen durch eine Gefahrenerhöhung im 
Sinne des Störfallrechts durch das Änderungsvorha-
ben können ausgeschlossen werden.

2.3.11 In amtlichen Listen oder Karten verzeichnete Denk-
male, Denkmalensembles, Bodendenkmäler oder 
Gebiete, die von der durch die Länder bestimmten 
Denkmalschutzbehörde als archäologisch bedeu-
tende Landschaften eingestuft worden sind:

Es kommt zu keinen relevanten Auswirkungen, da 
durch das Änderungsvorhaben und Vorkehrungen 
des Antragstellers keine Geruchsemissionen und 
schädlichen Luftemissionen zu erwarten sind.

Auswirkungen durch eine Gefahrenerhöhung im 
Sinne des Störfallrechts durch das Änderungsvorha-
ben können ausgeschlossen werden.

3.  Art und Merkmale der möglichen Auswirkungen

Die möglichen erheblichen Auswirkungen eines Vor-
habens auf die Schutzgüter sind anhand der unter 3.1 
und 3.2 aufgeführten Kriterien zu beurteilen (ent-
spricht den Nummern 1 und 2 der Anlage 3 zum 
UVPG); dabei ist insbesondere folgenden Gesichts-
punkten Rechnung zu tragen:

3.1 der Art und dem Ausmaß der Auswirkungen, insbe-
sondere, welches geographische Gebiet betroffen ist 
und wie viele Personen von den Auswirkungen vor-
aussichtlich betroffen sind,

3.2 dem etwaigen grenzüberschreitenden Charakter der 
Auswirkungen,

3.3 der Schwere und der Komplexität der Auswirkungen,

3.4 der Wahrscheinlichkeit von Auswirkungen,

3.5 dem voraussichtlichen Zeitpunkt des Eintretens 
sowie der Dauer, Häufigkeit und Umkehrbarkeit der 
Auswirkungen,

3.6  dem Zusammenwirken der Auswirkungen mit den 
Auswirkungen anderer bestehender oder zugelasse-
ner Vorhaben,

3.7 die Möglichkeit, die Auswirkungen wirksam zu ver-
meiden.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Gesichtspunkte 
werden die möglichen Auswirkungen des Vorhabens auf die 
Schutzgüter wie folgt beurteilt:

Geographisches Gebiet

Der Betriebsbereich und das Änderungsvorhaben liegen in 
einem ausgewiesenen Industriegebiet. In der Nachbarschaft 
sind Industrie- und Gewerbebetriebe angesiedelt. Es ist mit 
keiner relevanten Zusatzbelastung oder einer Gefahren-
erhöhung im Sinne des Störfallrechts zu rechnen.
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Luftverunreinigungen

Durch die Vorkehrungen des Antragstellers ist trotz des 
geänderten Abluftvolumenstromes nicht mit Zusatzbelas-
tungen oder einer Änderung der Immissionssituation zu 
rechnen. Nachteilige Auswirkungen werden nicht hervor-
gerufen.

Lärm

Die lärmrelevanten Aggregate befinden sich in einem aus-
reichenden Abstand zur Wohnbebauung sowie die An- und 
Abfahrt der abzufertigenden TKW führen zu keiner signifi-
kanten Erhöhung der Lärmemissionen auf Grund der am 
Standort vorhandenen hafenspezifischen und -typischen 
Industrie und Gewerbe sowie Güterverkehrs. Es sind hin-
sichtlich der Lärmbelastung keine erheblich nachteiligen 
Auswirkungen durch zusätzliche Immissionen zu erwarten.

Risiken von Störfallen, Unfallrisiko

Der Betriebsbereich, in dem sich das Änderungsvorhaben 
befindet, unterliegt dem Anwendungsbereich der Störfall-
verordnung. Eine Gefahrenerhöhung im Sinne des Störfall-
rechtes liegt nicht vor. Sicherheitsabstände bleiben unver-
ändert.

Für das Änderungsvorhaben liegt ein Explosionsschutzdo-
kument vor, in dem die baulichen, technischen und organi-
satorischen Maßnahmen zum Explosionsschutz dargestellt 
werden.

Darüber hinaus wird das Unfallrisiko durch vorgesehene 
organisatorische Maßnahmen, wie regelmäßige arbeits- und 
anlagenbezogene Unterweisungen der Mitarbeiter, schriftli-
che Arbeits- und Verfahrensanweisungen sowie schriftliche 
Betriebsanweisungen weitestgehend ausgeschlossen.

Es sind daher keine erheblichen nachteiligen Auswirkun-
gen hinsichtlich Risiken von Störfällen und Unfällen zu 
erwarten.

Abfallentsorgung

Gegenüber dem bisherigen Betrieb wird sich die Art und 
Menge der Abfälle nicht verändern. Eine ordnungsgemäße 
Abfallentsorgung ist sichergestellt.

Schutzgut Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und Land-
schaft

Der Umgang und die Lagerung der wassergefährdenden 
Stoffe erfolgt gemäß den Anforderungen der AwSV nach 
dem Stand der Technik. Es ist daher mit keinen erheblichen 
nachteiligen Auswirkungen auf Boden und Gewässer zu 
rechnen.

Das Vorhaben hat keine Auswirkungen auf Reichtum, Qua-
lität und Regenerationsfähigkeit von Wasser, Boden, Natur 
und Landschaft.

Schutzgut kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter

Durch Geruchsemissionen und schädlichen Luftemissio-
nen sowie bestehende Risiken durch Störfälle und Unfälle 
können keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf 
die unter Ziffer 2.3 genannten Gebiete hervorgerufen wer-
den.

4. Gesamtergebnis der allgemeinen Vorprüfung des 
Einzelfalles nach § 9 Absatz 2 UVPG
Die standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalles 
nach § 9 UVPG in Verbindung mit §§ 7 und 5 UVPG 
hat nach überschlägiger Prüfung unter Berücksichti-
gung der einschlägigen Kriterien nach Anlage 3 
UVPG ergeben, dass durch das beantragte Ände-
rungsvorhaben keine erheblichen nachteiligen 

Umweltauswirkungen auf die in § 2 Absatz 1 UVPG 
genannten Schutzgüter hervorgerufen werden kön-
nen. Die Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung wird nicht erforderlich.

Hamburg, den 8. Juli 2021

Die Behörde für Umwelt, Klima, Energie und 
Agrarwirtschaft

– Immissionsschutz und Abfallwirtschaft –
Amtl. Anz. S. 1161

Ungültigkeitserklärung 
eines Jagdscheines

Der durch die Waffenbehörde/Jagdbehörde erteilte Jagd-
schein mit der Dokumentennummer 93359 des Herrn Lasse 
Nischmann, geboren am 24. Juli 1988 in Heidelberg, wohn-
haft Rimbertweg 17 d, 22529 Hamburg, ist verloren gegan-
gen und wird hiermit für ungültig erklärt. 

Hamburg, den 28. Mai 2021

Die Behörde für Inneres und Sport 
– Polizei – Amtl. Anz. S. 1165

Beabsichtigung einer Widmung von 
Wegeflächen im Bezirk Wandsbek 

– Victoriaallee –
Es ist beabsichtigt, folgende Verfügung zu erlassen:

Nach § 6 des Hamburgischen Wegegesetzes in der Fas-
sung vom 22. Januar 1974 (HmbGVBl. S. 41, 83) mit Ände-
rungen werden die im Bezirk Wandsbek, Gemarkung 
Neu-Rahlstedt, Ortsteil 526, belegenen Wegeflächen Victo-
riaallee (Flurstücke 2488 [7230 m], 2489 [4618 m²] und 2491 
[11 m²]), von Sieker Landstraße bis Stapelfelder Straße ver-
laufend, mit sofortiger Wirkung dem allgemeinen Verkehr 
gewidmet.

Die Flächen wurden laut Senatsbeschluss vom 22. No -
vember 2018 Victoriaallee benannt.

Der räumliche Geltungsbereich der Widmung ergibt 
sich aus den Lageplänen (gelb markierte Bereiche), die 
Bestandteil dieser Verfügung sind.

Die Pläne über den Verlauf der oben genannten Wegeflä-
chen liegen für die Dauer eines Monats während der 
Dienststunden im Geschäftszimmer des Fachamtes 
Management des öffentlichen Raumes des Bezirksamtes 
Wandsbek, Am Alten Posthaus 2, Zimmer 214, 22041 Ham-
burg, zur Einsichtnahme für jedermann öffentlich aus. 
Während dieser Zeit können alle, deren Interessen durch 
die beabsichtigte Maßnahme berührt werden, Einwendun-
gen schriftlich oder zu Protokoll des Fachamtes Manage-
ment des öffentlichen Raumes des Bezirksamtes Wandsbek 
vorbringen.

Nach Fristablauf erhobene Einwendungen werden nicht 
mehr berücksichtigt.

Hamburg, den 30. Juni 2021

Das Bezirksamt Wandsbek
Amtl. Anz. S. 1165
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Beabsichtigung einer Widmung von 
Wegeflächen im Bezirk Wandsbek 

– Stapelfelder Straße –
Es ist beabsichtigt, folgende Verfügung zu erlassen:
Nach § 8 in Verbindung mit § 6 des Hamburgischen 

Wegegesetzes in der Fassung vom 22. Januar 1974 (Hmb-
GVBl. S. 41, 83) mit Änderungen werden die im Bezirk 
Wandsbek, Gemarkung Neu-Rahlstedt, Ortsteil 526, belege-
nen Verbreiterungsflächen Stapelfelder Straße (Flurstücke 
2490 [389 m²], 2492 [607 m²] und 2493 [805 m²]), als Teile 
des Kreisels, zwischen der Victoriaalle liegend, mit soforti-
ger Wirkung dem allgemeinen Verkehr gewidmet.

Der räumliche Geltungsbereich der Widmung ergibt 
sich aus dem Lageplan (gelb markierte Bereiche), der 
Bestandteil dieser Verfügung ist.

Der Plan über den Verlauf der oben genannten Wegeflä-
chen liegt für die Dauer eines Monats während der Dienst-
stunden im Geschäftszimmer des Fachamtes Management 
des öffentlichen Raumes des Bezirksamtes Wandsbek, Am 
Alten Posthaus 2, Zimmer 214, 22041 Hamburg, zur Ein-
sichtnahme für jedermann öffentlich aus. Während dieser 
Zeit können alle, deren Interessen durch die beabsichtigte 
Maßnahme berührt werden, Einwendungen schriftlich oder 
zu Protokoll des Fachamtes Management des öffentlichen 
Raumes des Bezirksamtes Wandsbek vorbringen.

Nach Fristablauf erhobene Einwendungen werden nicht 
mehr berücksichtigt.

Hamburg, den 30. Juni 2021

Das Bezirksamt Wandsbek
Amtl. Anz. S. 1166

Beabsichtigung einer Widmung von 
Wegeflächen im Bezirk Wandsbek 

– Sieker Landstraße –
Es ist beabsichtigt, folgende Verfügung zu erlassen:
Nach § 8 in Verbindung mit § 6 des Hamburgischen 

Wegegesetzes in der Fassung vom 22. Januar 1974 (Hmb-
GVBl. S. 41, 83) mit Änderungen werden die im Bezirk 
Wandsbek, Gemarkung Neu-Rahlstedt, Ortsteil 526, belege-
nen Verbreiterungsflächen Sieker Landstraße (Flurstücke 
2369 [100 m²], 2436 [985 m²] und 2487 [2125 m²]), vor Haus 
Nummer 130 bis Victoriaallee verlaufend, mit sofortiger 
Wirkung dem allgemeinen Verkehr gewidmet.

Der räumliche Geltungsbereich der Widmung ergibt 
sich aus dem Lageplan (gelb markierte Bereiche), der 
Bestandteil dieser Verfügung ist.

Der Plan über den Verlauf der oben genannten Wegeflä-
chen liegt für die Dauer eines Monats während der Dienst-
stunden im Geschäftszimmer des Fachamtes Management 
des öffentlichen Raumes des Bezirksamtes Wandsbek, Am 
Alten Posthaus 2, Zimmer 214, 22041 Hamburg, zur Ein-
sichtnahme für jedermann öffentlich aus. Während dieser 
Zeit können alle, deren Interessen durch die beabsichtigte 
Maßnahme berührt werden, Einwendungen schriftlich oder 
zu Protokoll des Fachamtes Management des öffentlichen 
Raumes des Bezirksamtes Wandsbek vorbringen.

Nach Fristablauf erhobene Einwendungen werden nicht 
mehr berücksichtigt.

Hamburg, den 30. Juni 2021

Das Bezirksamt Wandsbek
Amtl. Anz. S. 1166

Beabsichtigung einer Entwidmung von 
öffentlichen Wegeflächen im Bezirk 

Wandsbek – Jaspersdiek –
Es ist beabsichtigt, folgende Verfügung zu erlassen:

Nach § 8 in Verbindung mit § 7 des Hamburgischen 
Wegegesetzes in der Fassung vom 22. Januar 1974 (Hmb-
GVBl. S. 41, 83) mit Änderungen ist die im Bezirk Wands-
bek, Gemarkung Poppenbüttel, Ortsteil 519, belegene 
öffentliche Wegefläche Jaspersdiek (ehemals Kreienhoop) 
(Flurstück 7912 teilweise [ehemals 4176]), Haus Nummer 
12 gegenüberliegend, für den allgemeinen Verkehr entbehr-
lich und wird mit sofortiger Wirkung entwidmet.

Der räumliche Geltungsbereich der Entwidmung ergibt 
sich aus dem Lageplan (rot markierter Bereich), der 
Bestandteil dieser Verfügung ist.

Der Plan über den Verlauf der oben genannten Wegeflä-
che liegt für die Dauer eines Monats während der Dienst-
stunden im Geschäftszimmer des Fachamtes Management 
des öffentlichen Raumes des Bezirksamtes Wandsbek, Am 
Alten Posthaus 2, Zimmer 214, 22041 Hamburg, zur Ein-
sichtnahme für jedermann öffentlich aus. Während dieser 
Zeit können alle, deren Interessen durch die beabsichtigte 
Maßnahme berührt werden, Einwendungen schriftlich oder 
zu Protokoll des Fachamtes Management des öffentlichen 
Raumes des Bezirksamtes Wandsbek vorbringen.

Nach Fristablauf erhobene Einwendungen werden nicht 
mehr berücksichtigt.

Hamburg, den 16. Juni 2021

Das Bezirksamt Wandsbek
Amtl. Anz. S. 1166
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Dienstleistungskonzession 
angelehnt an eine Öffentliche Ausschreibung

1)  Bezeichnung und Anschrift der zur Angebotsabgabe 
auffordernden Stelle, der den Zuschlag erteilenden 
Stelle sowie der Stelle, bei der die Angebote oder Teil-
nahmeanträge einzureichen sind:

Behörde für Justiz und Verbraucherschutz  
Referat Vergabe und Beschaffung  
Suhrenkamp 100, 22335 Hamburg, Deutschland 
+49 40428001429 
+49 40427943264 
ausschreibungen@justiz.hamburg.de

2)  Verfahrensart:

Dienstleistungskonzession über die Bewirtschaftung 
der Kantine des Landesarbeits- und Arbeitsgerichts 
Hamburg angelehnt an eine Öffentliche Ausschreibung

3)  Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzu-
reichen sind (§  38 UVgO): Die Einreichung der Ange-
bote/Teilnahmeanträge erfolgt schriftlich an folgende 
Anschrift: 

 Behörde für Justiz und Verbraucherschutz 
Referat Vergabe und Beschaffung  
Bewerbung zu KV-Z12-34/2021  
Suhrenkamp 100, 22335 Hamburg

 Die Angebote sind in deutscher Sprache abzufassen.

4) Entfällt

5)  Art und Umfang der Leistung sowie den Ort der Leis-
tungserbringung

Dienstleistungskonzession über die Bewirtschaftung 
der Kantine im Strafjustizgebäude.

Der Vertrag soll eine Laufzeit von 3 Jahren mit einer 
Verlängerungsoption von drei weiteren Jahren beinhal-
ten. Vertragsbeginn ist der 1. Oktober 2021 bis 30. Sep-
tember 2024, mit einer Verlängerungsoption bis längs-
tens zum 30. September 2027.

Ort der Leistungserbringung: Hamburg

6)  Entfällt

7)  Zulassung von Nebenangeboten (§  25 UVgO):

Nebenangebote sind nicht zugelassen

8)  Bestimmungen über die Ausführungsfrist

voraussichtlich ab den 1. Oktober 2022 bis 30. Septem-
ber 2024, mit einer Verlängerungsoption bis längstens 
zum 31. Dezember 2027

9)  Elektronische Adresse, unter der die Vergabeunterla-
gen abgerufen werden können oder die Bezeichnung 
und die Anschrift der Stelle, die die Vergabeunterlagen 
abgibt oder bei der sie eingesehen werden können

Behörde für Justiz und Verbraucherschutz  
Referat Vergabe und Beschaffung  
Suhrenkamp 100, 22335 Hamburg  
ausschreibungen@justiz.hamburg.de

10)  Teilnahme- oder Angebots- und Bindefrist

Teilnahme- oder Angebotsfrist:  
5. August 2021, 12.00 Uhr, 
Bindefrist: 30. September 2021

11) Entfällt

12) Entfällt

13) Entfällt

14) Entfällt

Hamburg, den 7. Juli 2021

Die Behörde für Justiz und Verbraucherschutz 924

Öffentliche Ausschreibung

a)  Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)

Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 
– Bundesbauabteilung – 
Nagelsweg 47, 20097 Hamburg 
Telefon: 0 49 (0) 40 / 4 28 42 - 200  
Telefax:  0 49 (0) 40 / 4 27 92 - 12 00 
E-Mail: vergabestelle@bba.hamburg.de 
Internet: https://www.hamburg.de/ 
behoerdenfinder/hamburg/11255485

b)  Vergabeverfahren

Öffentliche Ausschreibung, VOB/A

Vergabenummer: 21 A 0219

c)  Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und 
zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen

Zugelassene Angebotsabgabe:

Elektronisch, in Textform, mit fortgeschrittener/m Sig-
natur/Siegel, mit qualifizierter/m Signatur/Siegel.

d)  Art des Auftrags

Ausführung von Bauleistungen

e)  Ort der Ausführung

Werftliegerunterstützungszug Hamburg, 
Reiherdamm 10, 20457 Hamburg

f)  Art und Umfang der Leistung

Plattformlift:

Hublast: 300 kg

Abmaße: 800 mm x 1.000 mm

Sicherheitsbügel: gekürzt, ohne 90°-Biegung

g)  Entfällt

h)  Aufteilung in Lose: nein

i)  Ausführungsfristen

Beginn der Ausführung: Oktober 2021, 40. KW 
Fertigstellung oder Dauer der Leistungen:  
ca. zwei Werktage

j)  Nebenangebote sind zugelassen.

k)  Mehrere Hauptangebote sind zugelassen.

l)  Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen

Vergabeunterlagen werden elektronisch zur Verfügung 
gestellt unter: https://abruf.bi-medien.de/D443845347

 Nachforderung: Fehlende Unterlagen, deren Vorlage 
mit Angebotsabgabe gefordert war, werden nachgefor-
dert.

o) Ablauf der Angebotsfrist am 27. Juli 2021 um 9.00 Uhr, 
Ablauf der Bindefrist am 24. August 2021.

p)  Adresse für elektronische Angebote

https://www.bi-medien.de/

Anschrift für schriftliche Angebote: keine schriftlichen 
Angebote zugelassen.

ANZEIGENTEIL
Behördliche Mitteilungen
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q)  Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: 
deutsch

r)  Zuschlagskriterien

Nachfolgende Zuschlagskriterien, ggfs. einschließlich 
Gewichtung: Preis 100 %

s)  Eröffnungstermin

27. Juli 2021 um 9.00 Uhr

Ort: Vergabestelle, siehe a)

Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:

Es sind keine Bieter und ihre Bevollmächtigten zum 
elektronischen Öffnungsverfahren zugelassen.

t)  Geforderte Sicherheiten siehe Vergabeunterlagen.

u)  Entfällt

v)  Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften

Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem 
Vertreter.

w)  Beurteilung der Eignung

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis 
der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins 
für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. 
(Präqualifikationsverzeichnis). Bei Einsatz von Nach-
unternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuwei-
sen, dass diese präqualifiziert sind oder die Vorausset-
zung für die Präqualifikation erfüllen.

Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläu-
figen Nachweis der Eignung mit dem Angebot das 
ausgefüllte Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ 
vorzulegen. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind 
auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch 
für diese abzugeben. Sind die Nachunternehmen 
präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter 
der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifika-
tion von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsver-
zeichnis) geführt werden.

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die 
Eigen erklärungen (auch die der Nachunternehmen) 
auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der 
„Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheini-
gungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheini-
gungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, 
ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Das Formblatt „Eigenerklärung zur Eignung“ ist 
erhältlich und wird mit den Vergabeunterlagen über-
mittelt.

Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner 
Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Absatz 3 
VOB/A zu machen: keine

x)  Nachprüfung behaupteter Verstöße

Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A) 
Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen,  
Nagelsweg 47, 20097 Hamburg,  
Telefon: 0 49 (0) 40 / 4 28 42 - 295

Sonstige Angaben: Auskünfte zum Verfahren und zum 
technischen Inhalt ausschließlich über die Vergabe-
plattform bi-medien.

Hamburg, den 7. Juli 2021

Die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen 
– Bundesbauabteilung – 925

Offenes Verfahren
Auftraggeber: SBH | Schulbau Hamburg
Vergabenummer: SBH VOB OV 120-21 CR
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags: 
Sanierung Hauptgebäude, 
Fraenkelstraße 3 in 22307 Hamburg
Bauauftrag: Technische Dämmung
Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 48.000,– Euro
Ausführungsfrist voraussichtlich: 
Beginn: ca. Oktober 2021; Fertigstellung: September 2022
Schlusstermin für die Einreichung der Angebote: 
30. Juli 2021 um 10.00 Uhr
Hinweis: Es ist ausschließlich die elektronische 
Angebotsabgabe zugelassen.
Kontaktstelle: 
SBH | Schulbau Hamburg 
Einkauf/Vergabe 
vergabestellesbh@sbh.hamburg.de 
Telefax: 040 / 4 27 31 - 01 43
Antworten finden Sie auf der Zentralen Veröffentlichungs-
plattform unter: http://www.hamburg.de/bauleistungen/
Hinter dem Wort „Link“ sind im Bieterportal die Verga-
beunterlagen für die hier ausgeschriebene Leistung zum 
Download kostenfrei hinterlegt.
Dort gelangen Sie auch in die elektronische Vergabe. Nach 
Anmeldung im Bieterportal können Sie Ihr Angebot rein 
elektronisch abgeben.
Sofern Sie sich nicht im Bieterportal anmelden, erhalten Sie 
die „Fragen & Antworten“ im laufenden Verfahren nicht 
direkt per E-Mail und können Ihr Angebot nicht unter-
stützt durch den Bieterassistenten elektronisch einreichen.
Es erfolgt kein Versand der Vergabeunterlagen per Post oder 
E-Mail.
Die Bekanntmachung sowie die „Fragen & Antworten“ 
während des Verfahrens finden Sie zudem auf der Home-
page des Landesbetriebes SBH | Schulbau Hamburg unter: 
http://www.schulbau.hamburg/ausschreibungen/.
Das Eröffnungsprotokoll steht allen am Verfahren beteilig-
ten Bietern nach Öffnung der Angebote über den Bieteras-
sistenten zum eigenen Download zur Verfügung. Sie finden 
die Datei im Register „Meine Angebote“ in der Spalte 
„Dokumente“.

Hamburg, den 2. Juli 2021

Die Finanzbehörde
926

Öffentliche Ausschreibung
Auftraggeber: SBH | Schulbau Hamburg
Vergabenummer: SBH VOB ÖA 255-21 IE
Verfahrensart: Öffentliche Ausschreibung
Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags: 
Sanierung Gebäude 01, 02 und 03, 
Rellinger Straße 13-15 in 20257 Hamburg
Bauauftrag: Heizung
Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 55.000,– Euro
Ausführungsfrist voraussichtlich: 
Beginn: ca. Januar 2022; Fertigstellung: ca. August 2022
Schlusstermin für die Einreichung der Angebote: 
30. Juli 2021 um 10.00 Uhr
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Hinweis: Es ist ausschließlich die elektronische 
Angebotsabgabe zugelassen.
Kontaktstelle: 
SBH | Schulbau Hamburg 
Einkauf/Vergabe 
vergabestellesbh@sbh.hamburg.de 
Telefax: 040 / 4 27 31 - 01 43
Antworten finden Sie auf der Zentralen Veröffentlichungs-
plattform unter: http://www.hamburg.de/bauleistungen/
Hinter dem Wort „Link“ sind im Bieterportal die Verga-
beunterlagen für die hier ausgeschriebene Leistung zum 
Download kostenfrei hinterlegt.
Dort gelangen Sie auch in die elektronische Vergabe. Nach 
Anmeldung im Bieterportal können Sie Ihr Angebot rein 
elektronisch abgeben.
Sofern Sie sich nicht im Bieterportal anmelden, erhalten Sie 
die „Fragen & Antworten“ im laufenden Verfahren nicht 
direkt per E-Mail und können Ihr Angebot nicht unter-
stützt durch den Bieterassistenten elektronisch einreichen.
Es erfolgt kein Versand der Vergabeunterlagen per Post oder 
E-Mail.
Die Bekanntmachung sowie die „Fragen & Antworten“ 
während des Verfahrens finden Sie zudem auf der Home-
page des Landesbetriebes SBH | Schulbau Hamburg unter: 
http://www.schulbau.hamburg/ausschreibungen/.
Das Eröffnungsprotokoll steht allen am Verfahren beteilig-
ten Bietern nach Öffnung der Angebote über den Bieteras-
sistenten zum eigenen Download zur Verfügung. Sie finden 
die Datei im Register „Meine Angebote“ in der Spalte 
„Dokumente“.

Hamburg, den 5. Juli 2021

Die Finanzbehörde
927

Öffentliche Ausschreibung 
Auftraggeber: SBH | Schulbau Hamburg
Vergabenummer: SBH VOB ÖA 257-21 AS
Verfahrensart: Öffentliche Ausschreibung
Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags: 
Sanierung Gebäude 01, 02 und 03, 
Rellinger Straße 13-15 in 20257 Hamburg
Bauauftrag: Rohbau
Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 338.000,– Euro
Ausführungsfrist voraussichtlich: 
Beginn: ca. Januar 2022; Fertigstellung: ca. Juni 2022
Schlusstermin für die Einreichung der Angebote: 
30. Juli 2021 um 10.00 Uhr
Hinweis: Es ist ausschließlich die elektronische 
Angebotsabgabe zugelassen.
Kontaktstelle: 
SBH | Schulbau Hamburg 
Einkauf/Vergabe 
vergabestellesbh@sbh.hamburg.de 
Telefax: 040 / 4 27 31 - 01 43
Antworten finden Sie auf der Zentralen Veröffentlichungs-
plattform unter: http://www.hamburg.de/bauleistungen/
Hinter dem Wort „Link“ sind im Bieterportal die Verga-
beunterlagen für die hier ausgeschriebene Leistung zum 
Download kostenfrei hinterlegt.
Dort gelangen Sie auch in die elektronische Vergabe. Nach 
Anmeldung im Bieterportal können Sie Ihr Angebot rein 
elektronisch abgeben.

Sofern Sie sich nicht im Bieterportal anmelden, erhalten Sie 
die „Fragen & Antworten“ im laufenden Verfahren nicht 
direkt per E-Mail und können Ihr Angebot nicht unter-
stützt durch den Bieterassistenten elektronisch einreichen.

Es erfolgt kein Versand der Vergabeunterlagen per Post oder 
E-Mail.

Die Bekanntmachung sowie die „Fragen & Antworten“ 
während des Verfahrens finden Sie zudem auf der Home-
page des Landesbetriebes SBH | Schulbau Hamburg unter: 
http://www.schulbau.hamburg/ausschreibungen/.

Das Eröffnungsprotokoll steht allen am Verfahren beteilig-
ten Bietern nach Öffnung der Angebote über den Bieteras-
sistenten zum eigenen Download zur Verfügung. Sie finden 
die Datei im Register „Meine Angebote“ in der Spalte 
„Dokumente“.

Hamburg, den 5. Juli 2021

Die Finanzbehörde
928

Öffentliche Ausschreibung

Auftraggeber: SBH | Schulbau Hamburg

Vergabenummer: SBH VOB ÖA 258-21 AS

Verfahrensart: Öffentliche Ausschreibung

Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags: 
Sanierung Gebäude 01, 02 und 03, 
Rellinger Straße 13-15 in 20257 Hamburg

Bauauftrag: Abbruch

Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 150.000,– Euro

Ausführungsfrist voraussichtlich: 
Beginn: ca. Oktober 2021; 
Fertigstellung: ca. Dezember 2021

Schlusstermin für die Einreichung der Angebote: 
30. Juli 2021 um 10.00 Uhr

Hinweis: Es ist ausschließlich die elektronische 
Angebotsabgabe zugelassen.

Kontaktstelle: 
SBH | Schulbau Hamburg 
Einkauf/Vergabe 
vergabestellesbh@sbh.hamburg.de 
Telefax: 040 / 4 27 31 - 01 43

Antworten finden Sie auf der Zentralen Veröffentlichungs-
plattform unter: http://www.hamburg.de/bauleistungen/

Hinter dem Wort „Link“ sind im Bieterportal die Verga-
beunterlagen für die hier ausgeschriebene Leistung zum 
Download kostenfrei hinterlegt.

Dort gelangen Sie auch in die elektronische Vergabe. Nach 
Anmeldung im Bieterportal können Sie Ihr Angebot rein 
elektronisch abgeben.

Sofern Sie sich nicht im Bieterportal anmelden, erhalten Sie 
die „Fragen & Antworten“ im laufenden Verfahren nicht 
direkt per E-Mail und können Ihr Angebot nicht unter-
stützt durch den Bieterassistenten elektronisch einreichen.

Es erfolgt kein Versand der Vergabeunterlagen per Post oder 
E-Mail.

Die Bekanntmachung sowie die „Fragen & Antworten“ 
während des Verfahrens finden Sie zudem auf der Home-
page des Landesbetriebes SBH | Schulbau Hamburg unter: 
http://www.schulbau.hamburg/ausschreibungen/.

Das Eröffnungsprotokoll steht allen am Verfahren beteilig-
ten Bietern nach Öffnung der Angebote über den Bieteras-
sistenten zum eigenen Download zur Verfügung. Sie finden 
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die Datei im Register „Meine Angebote“ in der Spalte 
„Dokumente“.

Hamburg, den 5. Juli 2021

Die Finanzbehörde
929

Öffentliche Ausschreibung 
Auftraggeber: SBH | Schulbau Hamburg
Vergabenummer: SBH VOB ÖA 265-21 CR
Verfahrensart: Öffentliche Ausschreibung
Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags: 
Sanierung Gebäude 01, 02 und 03, 
Rellinger Straße 13-15 in 20257 Hamburg
Bauauftrag: Bodenbelag
Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 181.000,– Euro
Ausführungsfrist voraussichtlich: 
Beginn: ca. Juli 2022; Fertigstellung: ca. August 2022
Schlusstermin für die Einreichung der Angebote: 
30. Juli 2021 um 10.00 Uhr
Hinweis: Es ist ausschließlich die elektronische 
Angebotsabgabe zugelassen.
Kontaktstelle: 
SBH | Schulbau Hamburg 
Einkauf/Vergabe 
vergabestellesbh@sbh.hamburg.de 
Telefax: 040 / 4 27 31 - 01 43
Antworten finden Sie auf der Zentralen Veröffentlichungs-
plattform unter: http://www.hamburg.de/bauleistungen/
Hinter dem Wort „Link“ sind im Bieterportal die Verga-
beunterlagen für die hier ausgeschriebene Leistung zum 
Download kostenfrei hinterlegt.
Dort gelangen Sie auch in die elektronische Vergabe. Nach 
Anmeldung im Bieterportal können Sie Ihr Angebot rein 
elektronisch abgeben.
Sofern Sie sich nicht im Bieterportal anmelden, erhalten Sie 
die „Fragen & Antworten“ im laufenden Verfahren nicht 
direkt per E-Mail und können Ihr Angebot nicht unter-
stützt durch den Bieterassistenten elektronisch einreichen.
Es erfolgt kein Versand der Vergabeunterlagen per Post oder 
E-Mail.
Die Bekanntmachung sowie die „Fragen & Antworten“ 
während des Verfahrens finden Sie zudem auf der Home-
page des Landesbetriebes SBH | Schulbau Hamburg unter: 
http://www.schulbau.hamburg/ausschreibungen/.
Das Eröffnungsprotokoll steht allen am Verfahren beteilig-
ten Bietern nach Öffnung der Angebote über den Bieteras-
sistenten zum eigenen Download zur Verfügung. Sie finden 
die Datei im Register „Meine Angebote“ in der Spalte 
„Dokumente“.

Hamburg, den 5. Juli 2021

Die Finanzbehörde
930

Offenes Verfahren
1)  Bezeichnung und Anschrift der zur Angebotsabgabe 

auffordernden Stelle, der den Zuschlag erteilenden 
Stelle sowie der Stelle, bei der die Angebote oder Teil-
nahmeanträge einzureichen sind:
Finanzbehörde Hamburg,  
Gänsemarkt 36, 20354 Hamburg, Deutschland 
+49 40428231386 

+49 40427310686 
ausschreibungen@fb.hamburg.de

2)  Verfahrensart (§§ 8 ff. UVgO):

Offenes Verfahren (EU) [VgV]

3)  Form, in der Teilnahmeanträge oder Angebote einzu-
reichen sind (§ 38 UVgO):

Die Einreichung der Angebote/Teilnahmeanträge darf 
nur elektronisch erfolgen

4) Entfällt

5)  Art und Umfang der Leistung sowie den Ort der Leis-
tungserbringung

Rahmenvereinbarung zur Koordination und Überwa-
chung der Beprobungskampagne der Überwachungs-
fälle (N22) und Eigenkontrollen (N24)

Die Beprobungskampagne für die Beprobung von 
Grundwassermessstellen umfasst die Beprobung im 
Rahmen der Grundwasserversorgung im nachsorgen-
den Grundwasserschutz und im Zuge der Eigenkont-
rolle bei der Altlastensanierung.

Die Leistung umfasst die Vorbereitung, Koordination 
sowie die ständige Betreuung und Kontrolle der Bepro-
bungskampagne. 

Ort der Leistungserbringung: 21109 Hamburg

6) ggf. Anzahl, Größe und Art der Lose bei Losaufteilung 
(§ 22 UVgO):

 Der Auftrag wird als Gesamtauftrag vergeben. 

7) Zulassung von Nebenangeboten (§ 25 UVgO):

Nebenangebote sind nicht zugelassen

8) Etwaige Bestimmungen über die Ausführungsfrist

Vom 1.Oktober 2021 bis 30.09.2023

Der Vertrag verlängert sich einmalig um zwei weitere 
Jahre bis zum 30. September 2025, wenn nicht einer der 
Vertragspartner 6 Monate vor Ablauf des Vertrages 
schriftlich kündigt.  

9)  Elektronische Adresse, unter der die Vergabeunterla-
gen abgerufen werden können oder die Bezeichnung 
und die Anschrift der Stelle, die die Vergabeunterlagen 
abgibt oder bei der sie eingesehen werden können

https://fbhh-evergabe.web.hamburg.de/ 
evergabe.bieter/DownloadTenderFiles.ashx? 

subProjectId=FDMXA1ORns4%253d   

10)  Teilnahme- oder Angebots- und Bindefrist

Teilnahme- oder Angebotsfrist: 3. August 2021, 10.00 
Uhr, Bindefrist: 30. September 2021

11) ggf. Höhe geforderter Sicherheitsleistungen (§ 21 Abs. 
5 UVgO):

 Betriebshaftpflichtversicherung in folgender Höhe (je 
Schadensereignis) zum Leistungsbeginn:

 –  Personenschäden und Sachschäden : 2 Mio. EUR

 –  Vermögensschäden: 100 TEUR

12)  Wesentliche Zahlungsbedingungen oder die Angabe 
der Unterlagen, in denen sie enthalten sind:

 Es wird auf Ziffer 2.12 und 3.3 der Leistungsbeschrei-
bung verwiesen.

13) Die mit dem Angebot oder dem Teilnahmeantrag vor-
zulegenden Unterlagen, die der Auftraggeber für die 
Beurteilung der Eignung des Bewerbers oder Bieters 
und des Nichtvorliegens von Ausschlussgründen ver-
langt
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 1.)  E 1 – Eignungsvordruck (Vordruck in den Verga-
beunterlagen)

 2.)  E 2 – Referenzen der letzten 3 Jahre

 3.)  E 3 – Nachweis der beruflichen Qualifikation

 4.)  E 4 – Eigenerklärung Erstellung elektr. Entsor-
gungsnachweise per ZKS

 5.)  falls zutreffend E 5 – Bietergemeinschaft (Vordruck 
in den Vergabeunterlagen)

 Zudem wird auf die zu diesem Verfahren veröffent-
lichte EU-Bekanntmachung verwiesen. 

14)  Angabe der Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in 
den Vergabeunterlagen genannt werden (§ 43 UVgO):

Wirtschaftlichstes Angebot: UfAB 2018: 
Einfache Richtwertmethode 

Hamburg, den 5. Juli 2021

Die Finanzbehörde 931

Öffentliche Ausschreibung 

Auftraggeber: SBH | Schulbau Hamburg

Vergabenummer: SBH VOB ÖA 249-21 AS

Verfahrensart: Öffentliche Ausschreibung

Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags: 
Umbau Verwaltung BS10, 
Brekelbaumspark 10 in 20537 Hamburg

Bauauftrag: Metallbau

Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 29.000,– Euro

Ausführungsfrist voraussichtlich: 
Beginn: ca. September 2021; 
Fertigstellung: ca. Oktober 2021

Schlusstermin für die Einreichung der Angebote: 
27. Juli 2021 um 10.00 Uhr

Hinweis: Es ist ausschließlich die elektronische 
Angebotsabgabe zugelassen.

Kontaktstelle: 
SBH | Schulbau Hamburg 
Einkauf/Vergabe 
vergabestellesbh@sbh.hamburg.de 
Telefax: 040 / 4 27 31 - 01 43

Antworten finden Sie auf der Zentralen Veröffentlichungs-
plattform unter: http://www.hamburg.de/bauleistungen/

Hinter dem Wort „Link“ sind im Bieterportal die Verga-
beunterlagen für die hier ausgeschriebene Leistung zum 
Download kostenfrei hinterlegt.

Dort gelangen Sie auch in die elektronische Vergabe. Nach 
Anmeldung im Bieterportal können Sie Ihr Angebot rein 
elektronisch abgeben.

Sofern Sie sich nicht im Bieterportal anmelden, erhalten Sie 
die „Fragen & Antworten“ im laufenden Verfahren nicht 
direkt per E-Mail und können Ihr Angebot nicht unter-
stützt durch den Bieterassistenten elektronisch einreichen.

Es erfolgt kein Versand der Vergabeunterlagen per Post oder 
E-Mail.

Die Bekanntmachung sowie die „Fragen & Antworten“ 
während des Verfahrens finden Sie zudem auf der Home-
page des Landesbetriebes SBH | Schulbau Hamburg unter: 
http://www.schulbau.hamburg/ausschreibungen/.

Das Eröffnungsprotokoll steht allen am Verfahren beteilig-
ten Bietern nach Öffnung der Angebote über den Bieteras-
sistenten zum eigenen Download zur Verfügung. Sie finden 

die Datei im Register „Meine Angebote“ in der Spalte 
„Dokumente“.

Hamburg, den 7. Juli 2021

Die Finanzbehörde
932

Öffentliche Ausschreibung
Auftraggeber: SBH | Schulbau Hamburg
Vergabenummer: SBH VOB ÖA 261-21 AS
Verfahrensart: Öffentliche Ausschreibung
Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags: 
Sanierung Gebäude 01, 02 und 03, 
Rellinger Straße 13-15 in 20257 Hamburg
Bauauftrag: Dachdecker
Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 476.000,– Euro
Ausführungsfrist voraussichtlich: 
Beginn: ca. März 2022; Fertigstellung: ca. August 2022
Schlusstermin für die Einreichung der Angebote: 
4. August 2021 um 10.00 Uhr
Hinweis: Es ist ausschließlich die elektronische 
Angebotsabgabe zugelassen.
Kontaktstelle: 
SBH | Schulbau Hamburg 
Einkauf/Vergabe 
vergabestellesbh@sbh.hamburg.de 
Telefax: 040 / 4 27 31 - 01 43
Antworten finden Sie auf der Zentralen Veröffentlichungs-
plattform unter: http://www.hamburg.de/bauleistungen/
Hinter dem Wort „Link“ sind im Bieterportal die Verga-
beunterlagen für die hier ausgeschriebene Leistung zum 
Download kostenfrei hinterlegt.
Dort gelangen Sie auch in die elektronische Vergabe. Nach 
Anmeldung im Bieterportal können Sie Ihr Angebot rein 
elektronisch abgeben.
Sofern Sie sich nicht im Bieterportal anmelden, erhalten Sie 
die „Fragen & Antworten“ im laufenden Verfahren nicht 
direkt per E-Mail und können Ihr Angebot nicht unter-
stützt durch den Bieterassistenten elektronisch einreichen.
Es erfolgt kein Versand der Vergabeunterlagen per Post oder 
E-Mail.
Die Bekanntmachung sowie die „Fragen & Antworten“ 
während des Verfahrens finden Sie zudem auf der Home-
page des Landesbetriebes SBH | Schulbau Hamburg unter: 
http://www.schulbau.hamburg/ausschreibungen/.
Das Eröffnungsprotokoll steht allen am Verfahren beteilig-
ten Bietern nach Öffnung der Angebote über den Bieteras-
sistenten zum eigenen Download zur Verfügung. Sie finden 
die Datei im Register „Meine Angebote“ in der Spalte 
„Dokumente“.

Hamburg, den 7. Juli 2021

Die Finanzbehörde
933

Öffentliche Ausschreibung 
Auftraggeber: SBH | Schulbau Hamburg
Vergabenummer: SBH VOB ÖA 262-21 AS
Verfahrensart: Öffentliche Ausschreibung
Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags: 
Sanierung Gebäude 01, 02 und 03, 
Rellinger Straße 13-15 in 20257 Hamburg
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Bauauftrag: Trockenbau

Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 275.000,– Euro

Ausführungsfrist voraussichtlich: 
Beginn: ca. Februar 2022; Fertigstellung: ca. Mai 2022

Schlusstermin für die Einreichung der Angebote: 
4. August 2021 um 10.00 Uhr

Hinweis: Es ist ausschließlich die elektronische 
Angebotsabgabe zugelassen.

Kontaktstelle: 
SBH | Schulbau Hamburg 
Einkauf/Vergabe 
vergabestellesbh@sbh.hamburg.de 
Telefax: 040 / 4 27 31 - 01 43

Antworten finden Sie auf der Zentralen Veröffentlichungs-
plattform unter: http://www.hamburg.de/bauleistungen/

Hinter dem Wort „Link“ sind im Bieterportal die Verga-
beunterlagen für die hier ausgeschriebene Leistung zum 
Download kostenfrei hinterlegt.

Dort gelangen Sie auch in die elektronische Vergabe. Nach 
Anmeldung im Bieterportal können Sie Ihr Angebot rein 
elektronisch abgeben.

Sofern Sie sich nicht im Bieterportal anmelden, erhalten Sie 
die „Fragen & Antworten“ im laufenden Verfahren nicht 
direkt per E-Mail und können Ihr Angebot nicht unter-
stützt durch den Bieterassistenten elektronisch einreichen.

Es erfolgt kein Versand der Vergabeunterlagen per Post oder 
E-Mail.

Die Bekanntmachung sowie die „Fragen & Antworten“ 
während des Verfahrens finden Sie zudem auf der Home-
page des Landesbetriebes SBH | Schulbau Hamburg unter: 
http://www.schulbau.hamburg/ausschreibungen/.

Das Eröffnungsprotokoll steht allen am Verfahren beteilig-
ten Bietern nach Öffnung der Angebote über den Bieteras-
sistenten zum eigenen Download zur Verfügung. Sie finden 
die Datei im Register „Meine Angebote“ in der Spalte 
„Dokumente“.

Hamburg, den 7. Juli 2021

Die Finanzbehörde
934

Öffentliche Ausschreibung

Auftraggeber: SBH | Schulbau Hamburg

Vergabenummer: SBH VOB ÖA 264-21 SM

Verfahrensart: Öffentliche Ausschreibung

Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags: 
Sanierung Gebäude 01, 02 und 03, 
Rellinger Straße 13-15 in 20257 Hamburg

Bauauftrag: Gerüstbau

Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 106.000,– Euro

Ausführungsfrist voraussichtlich: 
Beginn: ca. März 2022; Fertigstellung: ca. August 2022

Schlusstermin für die Einreichung der Angebote: 
4. August 2021 um 10.00 Uhr

Hinweis: Es ist ausschließlich die elektronische 
Angebotsabgabe zugelassen.

Kontaktstelle: 
SBH | Schulbau Hamburg 
Einkauf/Vergabe 
vergabestellesbh@sbh.hamburg.de 
Telefax: 040 / 4 27 31 - 01 43

Antworten finden Sie auf der Zentralen Veröffentlichungs-
plattform unter: http://www.hamburg.de/bauleistungen/
Hinter dem Wort „Link“ sind im Bieterportal die Verga-
beunterlagen für die hier ausgeschriebene Leistung zum 
Download kostenfrei hinterlegt.
Dort gelangen Sie auch in die elektronische Vergabe. Nach 
Anmeldung im Bieterportal können Sie Ihr Angebot rein 
elektronisch abgeben.
Sofern Sie sich nicht im Bieterportal anmelden, erhalten Sie 
die „Fragen & Antworten“ im laufenden Verfahren nicht 
direkt per E-Mail und können Ihr Angebot nicht unter-
stützt durch den Bieterassistenten elektronisch einreichen.
Es erfolgt kein Versand der Vergabeunterlagen per Post oder 
E-Mail.
Die Bekanntmachung sowie die „Fragen & Antworten“ 
während des Verfahrens finden Sie zudem auf der Home-
page des Landesbetriebes SBH | Schulbau Hamburg unter: 
http://www.schulbau.hamburg/ausschreibungen/.
Das Eröffnungsprotokoll steht allen am Verfahren beteilig-
ten Bietern nach Öffnung der Angebote über den Bieteras-
sistenten zum eigenen Download zur Verfügung. Sie finden 
die Datei im Register „Meine Angebote“ in der Spalte 
„Dokumente“.

Hamburg, den 8. Juli 2021

Die Finanzbehörde 935

Öffentliche Ausschreibung
Auftraggeber: SBH | Schulbau Hamburg
Vergabenummer: SBH UVO ÖA 033-21 DK
Verfahrensart: Öffentliche Ausschreibung
Bezeichnung des öffentlichen Auftrags:
Neubau Sporthalle und Klassen, 
Klosterstieg 17 in 20149 Hamburg
Garderobenhaken und Sitzbänke
Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 15.000,– Euro
voraussichtliche Vertragslaufzeit:
Beginn: schnellstmöglich nach Beauftragung 
bis September 2021
Schlusstermin für die Einreichung der Angebote: 
30. Juli.2021 um 12.00 Uhr
Hinweis: Es ist ausschließlich die elektronische 
Angebotsabgabe zugelassen.
Kontaktstelle: 
SBH | Schulbau Hamburg 
Einkauf/Vergabe 
vergabestellesbh@sbh.hamburg.de 
Telefax: 040 / 4 27 31 - 01 43
Antworten finden Sie auf der Zentralen Veröffentlichungs-
plattform unter:  
http://www.hamburg.de/lieferungen-und-leistungen/
Hinter „LINK Bieterportal“ sind im Bieterportal die Verga-
beunterlagen für die hier ausgeschriebene Leistung zum 
Download kostenfrei hinterlegt.
Dort gelangen Sie auch in die elektronische Vergabe. Nach 
Anmeldung im Bieterportal können Sie Ihr Angebot rein 
elektronisch abgeben.
Ein Versand der „Fragen & Antworten“ per E-Mail erfolgt 
nur dann automatisch aus der elektronischen Vergabe, 
sofern Sie als Bieter im Bieterportal registriert sind und als 
solcher angemeldet auf die Ausschreibung zugegriffen 
haben.
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Es erfolgt kein Versand der Vergabeunterlagen per Post oder 
E-Mail.

Die Bekanntmachung sowie die „Fragen & Antworten“ 
während des Verfahrens finden Sie zudem auf der Home-
page des Landesbetriebes SBH | Schulbau Hamburg unter: 
http://www.schulbau.hamburg/ausschreibungen/

Hamburg, den 12. Juli 2021

Die Finanzbehörde
936

Offenes Verfahren

Auftraggeber: SBH | Schulbau Hamburg

Vergabenummer: SBH VOB OV 119-21 IE

Verfahrensart: Offenes Verfahren

Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags:

Sanierung Sporthalle, 
Greifswalder Straße 40 in 20099 Hamburg

Bauauftrag: Metallbau

geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 208.000,- €

Ausführungsfrist voraussichtlich:

Beginn: schnellstmöglich; Fertigstellung: Dezember 2021

Schlusstermin für die Einreichung der Angebote: 
4. August 2021 um 10.00 Uhr

Hinweis: Es ist ausschließlich die elektronische Angebots-
abgabe zugelassen.

Kontaktstelle: 
SBH | Schulbau Hamburg 

Einkauf/Vergabe 
vergabestellesbh@sbh.hamburg.de 
Telefax: 040 / 4 27 31 - 01 43

Antworten finden Sie auf der Zentralen Veröffentlichungs-
plattform unter: http://www.hamburg.de/bauleistungen/

Hinter dem Wort „Link“ sind im Bieterportal die Verga-
beunterlagen für die hier ausgeschriebene Leistung zum 
Download kostenfrei hinterlegt.

Dort gelangen Sie auch in die elektronische Vergabe. Nach 
Anmeldung im Bieterportal können Sie Ihr Angebot rein 
elektronisch abgeben.

Sofern Sie sich nicht im Bieterportal anmelden, erhalten Sie 
die „Fragen & Antworten“ im laufenden Verfahren nicht 
direkt per E-Mail und können Ihr Angebot nicht unter-
stützt durch den Bieterassistenten elektronisch einreichen.

Es erfolgt kein Versand der Vergabeunterlagen per Post oder 
E-Mail.

Die Bekanntmachung sowie die „Fragen & Antworten“ 
während des Verfahrens finden Sie zudem auf der Home-
page des Landesbetriebes SBH | Schulbau Hamburg unter: 
http://www.schulbau.hamburg/ausschreibungen/.

Das Eröffnungsprotokoll steht allen am Verfahren beteilig-
ten Bietern nach Öffnung der Angebote über den Bieteras-
sistenten zum eigenen Download zur Verfügung. Sie finden 
die Datei im Register „Meine Angebote“ in der Spalte 
„Dokumente“.

Hamburg, den 6. Juli 2021

Die Finanzbehörde 937

Terminsbestimmung
71 K 11/20. Im Wege der Zwangs-

vollstreckung soll am Dienstag, 14. 
Dezember 2021, 9.30 Uhr, Goethesaal 
– Vereinigte 5 Hamburger Logen, Wel-
ckerstraße 8, 20453 Hamburg, öffent-
lich versteigert werden:

Grundbucheintragung: Eingetragen 
im Grundbuch von Lokstedt. Miteigen-
tumsanteil verbunden mit Sonder-
eigentum. ME-Anteil 105/10.000, Son -
dereigentums-Art Wohnung Nummer 
507, SE-Nummer 45, Blatt 5978 BV 1 an 
Grundstück Gemarkung Lokstedt, 
Flurstück 3465, Wirt schafts art und 
Lage Gebäude- und Freifläche, Woh-
nen, Anschrift Grelckstraße 25, 27, 
Oddernskamp 1, 1a, 1b, 3, 3a, 3b, 
9.733 m².

Objektbeschreibung/Lage laut An-
gabe des Sachverständigen: Eigentums-
wohnung in einer Geschosswohnanlage 

mit 109 Wohneinheiten. Baujahr ca. 
1972. Belegen im 4. Obergeschoss. 
Wohnfläche ca. 61,3 m² verteilt auf 2 
Zimmer, Küche, Sanitärraum, Balkon 
und Neben-/Verkehrsflächen. Abstell-
raum vorhanden. Unbekannter 
Instandhaltungszustand. Eine Innenbe-
sichtigung wurde dem Sachverständi-
gen nicht ermöglicht. Ein Mietverhält-
nis wurde im Rahmen der Bewertung 
nicht bekannt.

Verkehrswert: 210.000,– Euro.

Der Versteigerungsvermerk ist am 
19. August 2020 in das Grundbuch ein-
getragen worden.

Aufforderung:

Rechte, die zur Zeit der Eintragung 
des Versteigerungsvermerks aus dem 
Grundbuch nicht ersichtlich waren, 
sind spätestens im Versteigerungster-
min vor der Aufforderung zur Abgabe 
von Geboten anzumelden und, wenn 

der Gläubiger widerspricht, glaubhaft 
zu machen, widrigenfalls sie bei der 
Feststellung des geringsten Gebotes 
nicht berücksichtigt und bei der Vertei-
lung des Versteigerungserlöses dem 
Anspruch des Gläubigers und den übri-
gen Rechten nachgesetzt werden.

Wer ein Recht hat, das der Versteige-
rung des Grundstücks oder des nach 
§ 55 ZVG mithaftenden Zubehörs ent-
gegensteht, wird aufgefordert, vor der 
Erteilung des Zuschlags die Aufhebung 
oder einstweilige Einstellung des Ver-
fahrens herbeizuführen, widrigenfalls 
für das Recht der Versteigerungserlös 
an die Stelle des versteigerten Gegen-
standes tritt.

Hamburg, den 16. Juli 2021

Das Amtsgericht, Abt. 71
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Gerichtliche Mitteilungen
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Terminsbestimmung
71 K 41/20. Im Wege der Zwangs-

vollstreckung soll am Dienstag, 30. 
November 2021, 9.30 Uhr, Goethesaal 
– Vereinigte 5 Hamburger Logen, Wel-
ckerstraße 8, 20453 Hamburg, öffent-
lich versteigert werden:

Grundbucheintragung: Eingetragen 
im Grundbuch von Lokstedt. Miteigen-
tumsanteil verbunden mit Sonder-
eigentum. ME-Anteil 21/1.000, Son -
dereigentums-Art Wohnung mit Kel-
lerraum, SE-Nummer 12, Blatt 7893 BV 
1 an Grundstück Gemarkung Lokstedt, 
Flurstück 2257, Wirt schafts art und 
Lage Gebäude- und Freifläche, Woh-
nen, Anschrift Osterfeldstraße 41, 41A, 
41B, 1.194 m².

Objektbeschreibung/Lage laut An-
gabe des Sachverständigen: Eigentums-
wohnung (Erdgeschoss links vorne/
Wohnung Nummer 12 lt. Teilungsplan) 
Baujahr der Wohnanlage ca. 1953, 
17,8 m² Wohnfläche verteilt auf 1 Zim-
mer, Diele, Kochnische, Bad, WC. Die 
Immobilie war im Besichtigungszeit-
punkt augenscheinlich vermietet. Die 
Innenbesichtigung der Wohnung wurde 
dem Sachverständigen nicht ermög-
licht.

Verkehrswert: 55.000,– Euro.

Der Versteigerungsvermerk ist am 
3. November 2020 in das Grundbuch 
eingetragen worden.

Aufforderung:

Rechte, die zur Zeit der Eintragung 
des Versteigerungsvermerks aus dem 
Grundbuch nicht ersichtlich waren, 
sind spätestens im Versteigerungster-
min vor der Aufforderung zur Abgabe 
von Geboten anzumelden und, wenn 
der Gläubiger widerspricht, glaubhaft 
zu machen, widrigenfalls sie bei der 
Feststellung des geringsten Gebotes 
nicht berücksichtigt und bei der Vertei-
lung des Versteigerungserlöses dem 
Anspruch des Gläubigers und den übri-
gen Rechten nachgesetzt werden.

Wer ein Recht hat, das der Versteige-
rung des Grundstücks oder des nach 
§ 55 ZVG mithaftenden Zubehörs ent-
gegensteht, wird aufgefordert, vor der 
Erteilung des Zuschlags die Aufhebung 
oder einstweilige Einstellung des Ver-
fahrens herbeizuführen, widrigenfalls 
für das Recht der Versteigerungserlös 
an die Stelle des versteigerten Gegen-
standes tritt.

Sitzungspolizeiliche Verfügung:

Grundsätzlich sind zum Zeitpunkt 
des Termins die jeweils gültigen Be-
schränkungen und Regelungen zu be -

achten. Der Einlass beginnt um 9.15 
Uhr. Für die Dauer des Zwangsverstei-
gerungstermins wird folgendes ange-
ordnet: 1. Alle Teilnehmer müssen bei 
Betreten des Sitzungssaals und wäh-
rend des gesamten Aufenthalts im Sit-
zungssaal einen Mund-Nasen-Schutz 
tragen. Personen, die keine geeigneten 
Mund-Nasen-Bedeckungen tragen, wer-
 den von der Teilnahme ausgeschlossen. 
2. Alle Teilnehmer müssen sich auf 
Nachfrage zur Person auszuweisen.  
3. Die Bestuhlung des Sitzungssaals ist 
auf maximal 50 Personen ausgerichtet. 
4. Sofern die zur Verfügung stehenden 
Sitzplätze nicht ausreichen, erfolgt der 
Einlass in folgender Reihenfolge:  
a) Verfahrensbeteiligte nebst etwaigen 
Prozessbevollmächtigten. b) Bietinter-
essenten mit einem Nachweis der 
Sicherheitsleistung (Bankscheck oder 
Bankbürgschaft). Bei rechtzeitiger Zah-
lung der Sicherheitsleistung an die Jusi-
izkasse Hamburg unter dem Namen des 
Bietinteressenten liegt dem Gericht ein 
Zahlungsnachweis der Justizkasse vor. 
c) Bietinteressenten ohne Nachweis der 
Sicherheitsleistung. d) sonstige Zu-
schauer. Während des Termins freiwer-
dende Plätze werden weiteren Personen 
nach vorstehender Reihenfolge zur Ver-
fügung gestellt, die noch Einlass begeh-
ren. 5. Wenn nicht alle Personen im 
Sitzungssaal Platz finden, können einige 
Personen unter Wahrung der üblichen 
Regeln im Flurberich stehen. Die 
Türen zum Sitzungssaal bleiben geöff-
net, um auch vor der Tür stehenden 
Personen die Teilnahme am Termin zu 
ermöglichen. 6. Einzelfallfragen werden 
von dem Rechtspfleger vor Ort ent-
schieden.

Hamburg, den 16. Juli 2021

Das Amtsgericht, Abt. 71
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Terminsbestimmung
616 K 29/19. Im Wege der Zwangs-

vollstreckung soll am Dienstag, 12. 
Oktober 2021, 12.00 Uhr, Vereinigte 5 
Hamburger Logen, Wel ckerstraße 8, 
20354 Hamburg (Raum: Goethesaal), 
öffentlich versteigert werden:

Grundbucheintragung: Eingetragen 
im Grundbuch von Eißendorf. Gemar-
kung Eißendorf, Flurstück 4167, Wirt-
schaftsart und Lage Gebäude- und 
Freifläche, ungenutzt, Anschrift Bee-
rentaltrift, nördlich Beerentaltrift 92a, 
1.082 m², Blatt 4203 BV 3.

Objektbeschreibung/Lage laut An-
gabe des Sachverständigen: Es handelt 

sich um ein eigengenutztes, unbebau-
tes, überwiegend eingezäuntes, 1082 m² 
großes „Pfeifenkopfstielgrundstück“ in 
Hanglage. Der „Pfeifenstiel“ weist eine 
Länge von ca. 80 m und eine Breite von 
ca. 5 m auf; der „Pfeifenkopf“ des 
Grundstücks verfügt über die Abmes-
sungen ca. 28 m Breite und 24 m Tiefe. 
Das Bewertungsgrundstück konnte nur 
eingeschränkt in Augenschein genom-
men werden. Der sich auf dem Grund-
stück befindliche Baumbestand (ca. 46 
Bäume) ist in nördlicher Richtung nach 
Hamburger Baumschutzverordnung 
und in südlicher Richtung nach der 
Landschaftsschutzgebietsverordnung 
geschützt.

Die Baugenehmigung für den Neu-
bau mit einer Doppelhaushälfte ist erlo-
schen. Auf einer Teilfläche am Nach-
bargrundstück (nördlich an das Flur-
stück 4167 angrenzenden Flurstück 
4166), die mit einer Baulast und einem 
Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu 
Gunsten des Bewertungsgrundstücks 
belastet ist, befindet sich ein Doppelcar-
port. Der Zugang zum Bewertungs-
grundstück sollte durch die Baulast und 
die Dienstbarkeit von nördlicher Rich-
tung zu dem Grundstück gewährleistet 
sein. Für den Doppelcarport liegt aller-
dings eine Baugenehmigung vor. Ein 
tatsächlicher Zugang zum Grundstück 
ist damit aus dieser Richtung derzeit 
nicht möglich.

Verkehrswert: 372.000,– Euro

Der Versteigerungsvermerk ist am 
20. Dezember 2019 in das Grundbuch 
eingetragen worden.

Aufforderung:

Rechte, die zur Zeit der Eintragung 
des Versteigerungsvermerks aus dem 
Grundbuch nicht ersichtlich waren, 
sind spätestens im Versteigerungster-
min vor der Aufforderung zur Abgabe 
von Geboten anzumelden und, wenn 
der Gläubiger widerspricht, glaubhaft 
zu machen, widrigenfalls sie bei der 
Feststellung des geringsten Gebotes 
nicht berücksichtigt und bei der Vertei-
lung des Versteigerungserlöses dem 
Anspruch des Gläubigers und den übri-
gen Rechten nachgesetzt werden.

Wer ein Recht hat, das der Versteige-
rung des Grundstücks oder des nach 
§ 55 ZVG mithaftenden Zubehörs ent-
gegensteht, wird aufgefordert, vor der 
Erteilung des Zuschlags die Aufhebung 
oder einstweilige Einstellung des Ver-
fahrens herbeizuführen, widrigenfalls 
für das Recht der Versteigerungserlös 
an die Stelle des versteigerten Gegen-
standes tritt.

Gerichtliche Mitteilungen
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Wichtiger Hinweis zum Sitzungsort 
während der Corona-Pandemie:

Der Termin findet nicht beim Amts-
gericht Hamburg-Harburg, sondern an 
der o.g. Anschrift statt. Der  verwendete 
Sitzungssaal ist für maximal fünfzig 
Personen zugelassen. Bei Bedarf wird 
der Zutritt der Öffentlichkeit unter 
Um ständen auf Verfahrensbeteiligte 
und Bietinteressenten, die eine gesetzli-
che Bietsicherheit nach § 69 ZVG ein-
gezahlt haben oder nachweisen können, 
beschränkt werden. Einlass in den Saal 
ist 15 Minuten vor dem Sitzungsbe-
ginn. Sollte die Anzahl der Erscheinen-
den größer sein als die Saalkapazität, 
werden vorrangig den Beteiligten des 
Verfahrens sowie denjenigen Sitzplätze 
zugewiesen, welche eine gesetzliche 
Bietsicherheit auf Verlangen des Gläu-
bigers vorlegen können. Die Reihen-
folge der Zuweisung erfolgt unter 
pflichtgemäßer Auswahl des/der Vorsit-
zenden. Es wird um Beachtung gebeten, 
dass vor und im Sitzungssaal das dauer-
hafte Tragen eines medizinischen 
Mund-/Nasenschutzes verpflichtend ist 
und die bekannten Abstandsregeln ein-
zuhalten sind. Personen, welche diesen 
Anforderungen nicht nachkommen, 
werden zu der Verhandlung nicht zuge-
lassen bzw. von der Verhandlung ausge-
schlossen. Es ist auch auf evtl. weitere 
Hinweise und Verfügungen vor Ort zu 
achten. Sollten am Tag der Versteige-
rung Beschränkungslockerungen gel-
ten, so werden diese sofern möglich 
berücksichtigt.

Hamburg, den 16. Juli 2021

Das Amtsgericht 
Hamburg-Harburg

Abteilung 616 940

Aufgebot
420 II 3/21. Die Bonava Wohnbau 

GmbH, Am Nordstern 1, 15517 Fürs-
tenwalde/Spree, Bevollmächtigte: 
SCHLARMANNvonGEYSO, Veritas-
kai 3, 21079 Hamburg, hat als Eigentü-
merin das Aufgebot zum Zwecke der 
Ausschließung des unbekannten Gläu-
bigers der im Grundbuch des Amtsge-
richts Hamburg-Bergedorf von Berge-
dorf Blatt 3495 in Abteilung III unter 
Nummer 4 eingetragenen aufgewerte-
ten Goldmark-Hypothek ohne Brief in 
Höhe von 1.400,– Goldmark (eintau-
sendvierhundert 00/100 GM), umge-
stellt auf 71,58 Euro (einundsiebzig 
58/100 Euro), eingetragen vor 1900 und 
am 2. Dezember 1931 unter Briefaus-
schluss für die Ehefrau Frieda Peise-
rich, geb. Peiserich, in Bergedorf, wie-
dereingetragen, beantragt.

Der/die Gläubiger wird/werden ge -
mäß §§ 434, 450 Absatz 4 FamFG aufge-
fordert, seine/ihre Rechte und Ansprü-
che beim Amtsgericht Hamburg-Berge-
dorf, Emst-Mantius-Straße 8, 21029 
Hamburg, Zimmer 210/211, spätestens 
bis 18. Oktober 2021 (Anmeldezeit-
punkt) anzumelden, da er/sie sonst mit 
seinen/ihren Rechten ausgeschlossen 
werden kann/können.

Hamburg, den 28. Juni 2021

Das Amtsgericht 
Hamburg-Bergedorf

Abteilung 420 941

Aufgebot
über die Anlegung von Grundbuch-
blättern für bislang nicht im Grund-

buch eingetragene Grundstücke

Hummelsbüttel Blatt 6854-1. Die 
nachstehend näher bezeichneten 
Grundstücke, welche kein Blatt im 
Grundbuch haben, sollen nunmehr in 
das Grundbuch eingetragen werden:

Gemarkung: Hummelsbüttel, Flur-
stück: 5157, Wirtschaftsart: Freifläche, 
Lage: Am Karpfenteich, westlich Am 
Karpfenteich 16, Größe: 108 m².

Als Eigentümer soll eingetragen 
werden: Freie und Hansestadt Ham-
burg.

Auf Grund der §§ 116 bis 121 der 
Grundbuchordnung in der Fassung 
vom 26. Mai 1994 werden alle Personen, 
die beschränkte dingliche Rechte oder 
sonstige Eigentumsbeschränkungen an 
diesem/diesen Grundstück/en in An-
spruch nehmen, auf die bevorstehende 
Anlegung des Grundbuchblattes auf-
merksam gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass 
nach Ablauf von zwei Monaten die 
Anlegung des Grundbuchblattes ohne 
Berücksichtigung des in Anspruch 
genommenen Rechts erfolgen wird, 
wenn dieses nicht vor Ablauf der vorbe-
zeichneten Frist bei dem Grund-
buchamt angemeldet und entweder 
durch öffentliche oder öffentlich 
beglaubigte Urkunden, deren erklärter 
Inhalt vom Eigentümer stammt, nach-
gewiesen oder von dem Eigentümer 
anerkannt ist.

Hamburg, den 4. Juli 2021

Das Amtsgericht 
Hamburg-Barmbek

– Grundbuchamt –
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Beschluss
65c N 104/98. In dem Konkursver-

fahren über das Vermögen der HAT 
Hanseatische Anlage Treuhand-Secura 
Vermögensberatungsgesellschaft mit 
beschränkter Haftung & Co., Tesdorpf-
straße 15, 20148 Hamburg, persönlich 
haftende Gesellschafterin: Secura Ver-
mögensverwaltungsgesellschaft mit be-
schränkter Haftung. Geschäftsführer: 
Hasso Prasuhn, Günther Schumacher.

Die Vergütung der Mitglieder des 
Gläubigerausschusses wird wie folgt 
festgesetzt: 1. Hans-Jürgen Straub: 
10.000,– Euro zzgl. 19 % USt. Der mit 
Beschluss vom 14. Dezember 2000 fest-
gesetzte Vorschuss von 8.000,– DM ist 
anzurechnen. 2. Joachim Fick: 17.000– 
Euro zzgl. 19 % USt. Der mit Beschluss 
vom 14. Dezember 2000 festgesetzte 
Vorschuss von 11.000,– DM ist anzu-
rechnen. 3. Walter Saar: 11.000,– Euro. 
Der mit Beschluss vom 14. Dezember 
2000 festgesetzte Vorschuss von 8.000,– 
DM ist anzurechnen. 4. Heinrich Kat-
terfeld: 11.000,– Euro zzgl. 19 % USt. 
Der mit Beschluss vom 14. Dezember 
2000 festgesetzte Vorschuss von 8.000,– 
DM ist anzurechnen.

Hamburg, den 19. Mai 2021

Das Amtsgericht, Abt. 65
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Ausschließungsbeschluss
420 II 2/21. Die Gläubiger, die ihre 

Forderungen gegen den Nachlass des 
Erblassers Holger Luttermann, letzte 
Anschrift: Lohbrügger Landstraße 1, 
21031 Hamburg, in dem Aufgebotsver-
fahren vor dem Amtsgerichts Ham-
burg-Bergedorf, Aktenzeichen 420 II 
2/21, nicht wirksam angemeldet haben, 
können von dem Erben nur insoweit 
Befriedigung ihrer Forderungen ver-
langen, als sich nach Befriedigung der 
nicht ausgeschlossenen Gläubiger noch 
ein Überschuss ergibt; ihr Recht, vor 
den Verbindlichkeiten aus Pflichtteils-
rechten, Vermächtsnissen und Auflagen 
berücksichtigt zu werden, bleibt unbe-
rührt. Folgenden Nachlassgläubigern 
werden die angemeldeten Forderungen 
gegen den Nachlass des am 12. Januar 
2016 verstorbenen Holger Luttermann 
vorbehalten: A) Paigo GmbH, Güterslo-
her Straße 123, 33415 Verl, B) Intrum 
Deutschland GmbH, Donnersberg-
straße 1, 64646 Heppenheim in Höhe 
von 2400,35 Euro.

Hamburg, den 30. Juni 2021

Das Amtsgericht 
Hamburg-Bergedorf

Abteilung 421 944
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Öffentliche Ausschreibung

Auftraggeber:
GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH

Vergabenummer: GMH VOB ÖA 045-21 LG

Verfahrensart: Öffentliche Ausschreibung

Bezeichnung des Öffentlichen Auftrags:
Schulsanierung Altbau Rotenhäuser Damm,
Rotenhäuser Damm 45 in 21107 Hamburg

Bauauftrag: Bodenbelag

Geschätzter Auftragswert ohne MwSt: 37.000,– Euro

Ausführungsfrist voraussichtlich:
Beginn: August 2021; Fertigstellung: ca. November 2021

Schlusstermin für die Einreichung der Angebote:
23. Juli 2021 um 10.00 Uhr

Hinweis: Es ist ausschließlich die elektronische
Angebotsabgabe zugelassen.

Kontaktstelle: 
GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH

Einkauf/Vergabe
einkauf@gmh.hamburg.de
Telefax: 040 / 4 27 31 - 01 43

Die Bekanntmachung sowie die Ausschreibungsunterlagen 
und Auskunftserteilungen finden Sie auf der zentralen Ver-
öffentlichungsplattform unter:

http://www.hamburg.de/bauleistungen/

Die Bekanntmachung und Auskunftserteilungen erreichen 
Sie unter:

http://www.gmh-hamburg.de/ausschreibungen/bauaus-
schreibungen.html

Das Eröffnungsprotokoll steht allen am Verfahren beteilig-
ten Bietern nach Öffnung der Angebote über den Bieteras-
sistenten zum eigenen Download zur Verfügung. Sie finden 
die Datei im Register „Meine Angebote“ in der Spalte 
„Dokumente“.

Hamburg, den 8. Juli 2021

GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH 945
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Sonstige Mitteilungen
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